Regierungsprasidium Kassel HESSEN

e
gy G

i

Regierungsprasidium Kassel - Postfach 1861 - 36228 Bad Hersfeld
Geschaftszeichen RPKS - 34-61 d 01/110-2020/3

Gemeindevorstand der Dokument-Nr. -

Gemeinde Philippsthal (Werra) gﬁfgﬁs\);ﬁ/m

Schloss 1 Fax

36269 Philippsthal (Werra) E-Mail rpks.hessen.de
Internet www.rp-kassel.hessen.de
lhr Zeichen

lhre Nachricht vom

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld
Datum 01.04.2025

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra), OT Philippsthal
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ,,Bimbacher Feld*

Formliche Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem. §
4 (2) BauGB

Hier: Stellungnahme des Dezernates 34 (Bergaufsicht)

Sehr geehrte Damen und Herren,

da der Geltungsbereich des Vorhabengebietes nahezu unverandert geblieben ist und
vom Dezernat Bergaufsicht zu vertretende offentlich-rechtliche Belange des Bergbaus
dem o.g. Vorhaben, nach Prufung der hier vorliegenden Unterlagen, nicht entgegenste-
hen wird von einer erneuten Stellungnahme abgesehen.

Meine Stellungnahme vom 06.12.2024 (Dokument Nr. 2023/1685607) an den Gemein-
devorstand der Gemeinde Philippsthal (Werra) behalt weiterhin Guiltigkeit.

Mit freundlichen Grif3en
Im Auftrag

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-
zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gltig.

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr standig erreichbar. Besuche bitte
moglichst mo. - fr. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld ~ Vermittlung 0561 106-0.
Das Dienstgebdude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu Fuf} in ca. 10 Minuten zu erreichen.



KONTENT Webmail 3.0 :: Bauleitplanung Philippsthal (Werra); B-Plan... https://webmail . kontent.com/?_task=mail& safe=0& uid=2554& mb...

Betreff Bauleitplanung Philippsthal (Werra); B-Plan Nr. 30 Bimbacher Feld;
Beteiligung nach § 4 (2) BauGB; OFB-Stellungnahme

Von Yl c @rks hessen.de>

An <beteiligung@planundrecht.de>
Datum  2025-04-15 14:25
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KONTENT Webmail 3.0 :: Bauleitplanung Philippsthal (Werra); B-Plan... https://webmail . kontent.com/?_task=mail& safe=0& uid=2554& mb...

lhr Zeichen: kein Zeichen
lhre Nachricht vom: 26.03.2025
Mein Gz.: 0030-26-088h21-00049#2023-00003

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu der vorgelegten Planung nehme ich als Obere Forstbehdrde wie folgt Stellung:

Die in der Stellungnahme vom 27.11.2023 aufgefuhrten forstrechtlichen Belange wurden in die
Planung aufgenommen.

Die Prufung der vorgelegten Unterlagen ergibt keine neuen forstrechtlichen Aspekte, sodass
die Stellungnahme vom 27.11.2023 ihre Gliltigkeit behalt.

Rechtsgrundlage: Hessisches Waldgesetz (HWaldG) vom 27.06.2013 (GVBI. S. 458), zuletzt
geandert durch Art. 1 G vom 22.02.2022 (GVBI. S. 126)

Mit freundlichen Griif3en
Im Auftrag

Dezernat
Forsten, Jagd

eI A

BEIM LAND HESSEN @
karriere.hessen.de

Regierungsprasidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 [}
Web: www.rp-kassel.hessen.de

E-Mail: ||l @oks.hessen.de

Unter diesem Link gelangen Sie zu der allgemeinen Datenschutzerklarung
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Regierungsprasidium Kassel HESSEN

Regierungspréasidium Kassel 34112 Kassel

Geschaéftszeichen 0030-33.2-061d02.02.06-00006#2023-

00002

Per E-Mail Dokument-Nr.  0030-2025-125889

Bearbeitung |
Plan und Recht E:)r(chwahl +49 (561) 106 [
Oderberger Straf3e 40 E-Mail @rpks.hessen.de
Malte Arndt Internet www.rp-kassel.hessen.de
10435 Berlin Ihr Zeichen M. Arndt
beteiligung@planundrecht.de Ihre Nachricht

Datum 28.04.2025

Stellungnahme im Beteiligungsverfahren

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Tréager Offentlicher Belange
gemalR 8 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie Abstimmung mit den
Nachbargemeinden gemal3 § 2 Abs. 2 BauGB

Planung: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 ,Bimbacher Feld“
Kommune: Marktgemeinde Philippsthal
Landkreis: Hersfeld-Rotenburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

dem Vorschlag des Gutachters der Kramer Schalltechnik GmbH (Projekt Nr. 24 08 003/03
vom 04.12.2024) im Zusammenhang mit der larmseitigen Prognose des zu entwickeln-
den Bebauungsplanes Nr. 30 ,Bimbacher Feld®, die Gewerbeflache gem. DIN 45691
schallseitig ,in einem® zu kontingentieren, wird zugestimmt, da K+S dauerhaft alleiniger
gewerblicher Nutzer der Flache sein wird. Ebenso wird einer um 6 dB(A) reduzierten
Festsetzung der Emissionskontingente von 65 dB(A)/m2 (06 — 22 Uhr) und 50 dB(A)/m?
(22 — 06 Uhr) im Textteil des Bebauungsplanes entsprochen. Die fachliche Betrachtung
der Einhaltung der Vorgaben der Gerauschkontingentierung aus dem Textteil des B-Pla-
nes ,Bimbacher Feld“ ist demnach in dem sich anschlieRenden Bauantragsverfahren
vorzunehmen. Entsprechend des dann konkretisierten Anlagenbetriebes hat die Doku-
mentation der Einhaltung der Emissionskontingente aus dem B-Plan Nr. 30 auf Basis der
Vorlage mehrerer Einzel- bzw. eines einzigen schalltechnischen Gesamtprognosegut-
achtens zu geschehen.


http://www.rp-kassel.hessen.de/

Im Auftrag

gez. I



Regierungsprasidium Kassel

Per Email Geschaftszeichen RPKS - 31.4-61 d 01/43-2018/4
Der Gemeindevorstand Dokumgnt—_Nr. 0030-2025-119298

Der Marktgemeinde Philippsthal gi?crm;irl/m .

Schiof 1 Fax 0611

36269 Philippsthal E-Mail rpks.hessen.de

Internet

Ihr Zeichen
Ihre Nachricht
Besuchsanschrift ~ Hubertusweg 19, Bad Hersfeld

www.rp-kassel.hessen.de

Datum 22.04.2025

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal;
hier: Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 30 ,Bimbacher Feld*

Schreiben des Biiros Plan u. Recht vom 26.03.2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zu den o. g. Planungsabsichten nehme ich aus wasserwirtschaftlicher Sicht Stellung:

Oberirdische Gewasser, Hochwasserschutz

(Bearbeiter Herr Walter Durchwahl 2839)

Aus Sicht der Belange Hochwasserschutz und oberirdische Gewasser bestehen keine
Bedenken gegen die Bauleitplanung.

Durch die Bauleitplanung sind oberirdische Gewasser nicht direkt betroffen. Auch liegt der
beplante Bereich auRerhalb von festgesetzten Uberschwemmungsgebieten.

Mit freundlichen Griufien
Im Auftrag
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Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch
schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gultig.

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr standig erreichbar. Besuche bitte
moglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr,
oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld  Vermittlung 06621 406-6.
Das Dienstgebaude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu FuR in ca. 10 Minuten zu erreichen.
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Regierungsprasidium Kassel - 34112 Kassel
Aktenzeichen 0030-27-041€02.02-00006
Dokument Nr. 0030-2025-128457
Bearbeiter/in
Durchwahl

Gemeindevorstand 0561 106

der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) Fax 0611

Schloss 1 E-Mail @rpks.hessen.de
Internet www.rp-kassel.de

36269 Philippsthal Ihr Zeichen Plan und Recht
Ihre Nachricht 26.03.2025
Besuchsanschrift Am alten Stadtschloss 1, Kassel
Datum 29.04.2025

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal

Bebauungsplan Nr. 30 ,,Bimbacher Feld“,

Gemarkung Philippsthal

Hier: Stellungnahme aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege im
Rahmen der Beteiligung der Trager offentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum vorliegenden Entwurf ergehen aus Sicht der von Seiten der ONB zu vertretenden
Belange in Naturschutz und Landschaftspflege folgende Hinweise:

Grundsatzlich kdnnen Ausgleich und Kompensation in Bebauungsplanen tber Festset-
zungen gemald §9 Abs. 1 BauGB oder Uber einen stadtebaulichen Vertrag gemaf §11
BauGB bewaltigt werden. Dies trifft auch grundsatzlich auf artenschutzrechtlich erfor-
derliche MalRnahmen, die sich aus den Vorgaben des §44 BNatSchG ergeben zu, wie
z.B. vorlaufende Artenschutzmalinahmen (sogenannte CEF-MalRnahmen). Haufig wird
die Eingriffsregelung in der Bauleitplanung jedoch gemaf der Vorgaben nach §18
BNatSchG, sofern diese nicht Haupt-Geltungsbereich des Bauleitplanes bewaltigt wer-
den kann, Uber externe Malinahmenflachen bzw. rechtsverbindlich festgesetzte, exter-
ne Teilgeltungsbereiche bewaltigt.

In der vorliegenden Begrindung des Bebauungsplan-Entwurf ist dargestellt, alle erfor-
derlichen umweltfachlichen Ma3nahmen im Zuge von stadtebaulichen Vertragen zu
bewaltigen. Hierfur liegen aber der zustandigen Unteren Naturschutzbehorde bisher
keine Vertragsentwurfe vor, so das davon ausgegangen werden muss, dass eine Be-
waltigung der bauplanungsrechtlichen Eingriffsregelung und des Artenschutzes nach
8§44 BNatSchG auf Basis der vorgelegten Unterlagen bisher nicht erfolgt ist.

Fir die in Anlage 1 vorgelegten Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen V1 bis V11
sind rechtsverbindliche, textliche Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich, damit
die hiervon betroffenen Belange des Artenschutzes und der Eingriffsregelung auf Ebene
der Bauleitplanung als geregelt gelten kdnnen.

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr standig erreichbar. Besuche bitte
maoglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr,
oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Am Alten Stadtschloss 1 34117 Kassel Vermittlung: 0561 106-0.
Das Dienstgebdude Am Alten Stadtschloss 1 ist mit den Stralenbahnlinien 3, 4, 6, 7 und 8 sowie verschiedenen
Buslinien (Haltestelle Altmarkt/Regierungsprasidium) zu erreichen.



Somit bestehen gegen die Ausfuhrungen des vorliegenden Bebauungsplanes diesbe-
zuglich formale Bedenken.

Hinsichtlich der Malnahme V2 ,Fledermaus- und Insektenfreundliches Beleuch-
tungskonzept' ist anzumerken, dass das dort angesprochene Beleuchtungskonzept kei-
ne Vermeidungs- oder Minimierungs-MalRnahme darstellt, da aulRer der wenig ausdiffe-
renzierten Vorgabe, Beleuchtungen von Waldrandern freizuhalten und betriebsbedingt
im Sommer die Beleuchtung von 22 bis 6 Uhr abzuschalten (was aus naturschutzfachli-
cher — und rechtlicher Sicht erforderlich und grundsatzlich zu begrifien ist), keine sub-
stanziellen, als Vermeidung oder Minimierung geeigneten MalRnahmen dargestellt wer-
den, die rechtsverbindlich festgesetzt werden kdnnten.

Mit freundlichen GrifRen
Im Auftrag

ooz, I

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (DMS 4.0) elektronisch schlussgezeichnet.
Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift giiltig.
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Betreff

Von
An
Kopie
Datum

Bauleitplanung Philippsthal, OT Philippsthal, Bebauungsplan Nr. 30
"Bimbacher Feld"

S oks hessen.de>

<info@philippsthal.de>, <beteiligung@planundrecht.de>

S @< hessen de>

2025-04-28 10:40
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28.04.2025, 14:21



KONTENT Webmail 3.0 :: Bauleitplanung Philippsthal, OT Philippstha... https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2567& mb...

Sehr geehrte Damen und Herren,
eine erneute regionalplanerische Stellungnahme zu der 0.g. Bauleitplanung ist verzichtbar.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Dezernat
Regionalplanung, Bau- und Wohnungswesen, Wirtschaft

HESSEN

om v v T [ 15 {SICHER: |
= DEINJOB
miE—=Arm BEIM LAND HESSEN
L\ & ] karriere.hessen.de
| commm s me— |

Regierungsprasidium Kassel
Am Alten Stadtschloss 1
34117 Kassel

Tel.: +49 (561) 106 [}
Web: www.rp-kassel.hessen.de

E-Mail: || @oks.hessen.de

2 von 2 28.04.2025, 14:21



Regierungsprasidium Kassel, Abteilung Umweltschutz HESSEN

Regierungsprasidium Kassel 34112 Kassel

Geschéftszeichen:0030-31.2-200d632-00111#2025-00001

Plan und Recht Dokument-Nr.: 0030-2025-103377
Oderberger Str. 40 lhr Zeichen:
10435 Berlin lhre Nachricht: 26.03.2025

Grundwasserschutz, Wasserversorgung
Bearbeiter/in:

Durchwahl: !0561! 106
_ E-Mail: rpks.hessen.de
per Mail an: Altlasten, Bodenschutz
. Bearbeiter/in:
info@planundrecht.de Durchwahl: M
E-Mail: rpks.hessen.de
Fax: 0611
Internet: www.rp-kassel.hessen.de

Besuchsanschrift Hubertusweg 19, Bad Hersfeld

Datum: 28.04.2025

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Gemarkung Philippsthal
Bebauungsplans Nr. 30 ,,Bimbacher Feld“; hier: Beteiligung gemal § 4 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

das o. g. Vorhaben wird aus Sicht des Dezernates 31.2 - Grundwasserschutz, Wasser-
versorgung, Altlasten, Bodenschutz wie folgt beurteilt:

Grundwasserschutz, Wasserversorgung

Nach den vorliegenden Unterlagen beabsichtigt die K+S Minerals and Agriculture GmbH
die Erweiterung ihres in der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) bestehenden Werksge-
lande am Standort Hattorf aufgrund des vorgesehenen Abbaus des untertagigen Kali-
salzvorkommens zwischen Werra und Fulda.

Mit der o. a. Bauleitplanung sollen fir die geplante Werkserweiterung die (bau-)planungs-
rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Hierzu hat das hiesige Dez. 31.2, FB:
Grundwasserschutz, Wasserversorgung bereits am 21.12.2023 im Rahmen der Beteili-
gung gemal § 4 Abs. 1 BauGB Stellung genommen.

Den aktuellen Unterlagen wurden nun eine Begrindung und ein Umweltbericht mit Anla-
gen beigeflgt. Bei einer vergleichenden Betrachtung der vorliegenden Planzeichnungen

Wir sind telefonisch mo. - do. von 08:00 - 16:30 Uhr und fr. von 08:00 - 15:00 Uhr standig erreichbar. Besuche bitte
mdglichst mo. - do. in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr und von 13:30 - 15:30 Uhr, fr. von 09:00 - 12:00 Uhr,
oder nach tel. Vereinbarung.

Postanschrift: Hubertusweg 19 36251 Bad Hersfeld ~ Vermittlung 0561 106-0.
Das Dienstgebaude Hubertusweg 19 ist vom Bahnhof zu FuR in ca. 10 Minuten zu erreichen.



ist festzustellen, dass der Geltungsbereich erweitert wurde. Der angepasste Geltungsbe-
reich liegt weiterhin aul3erhalb amtlich festgesetzter und geplanter Wasser- und Heilquel-
lenschutzgebiete und gleichfalls in keinem nach dem gultigen Regionalplan Nordhessen
2009 ausgewiesenen ,Vorbehaltsgebiet fur den Grundwasserschutz.

Daher behalt insbesondere meine Anmerkung in der o. a. Stellungnahme zur Zustandig-
keit der Unteren Wasserbehdrde weiterhin Gultigkeit.

Hinweise:

Die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in ausreichender Gite und Menge
liegt in der Eigenverantwortung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Daher wird
angemerkt, dass im Rahmen der Bedarfsbilanzierung die genehmigten Wasserrechte
und etwaige Lieferbeziehungen (insb. mit Blick auf mogliche Versorgungsengpasse)
bei dem besagten Vorhaben mit zu beachten sind. Hierzu bedarf es einer frihzeitigen
Abstimmung mit der K+S Minerals and Agriculture GmbH, Werk Werra, Standort Hat-
torf.

Nach dem vorliegenden Umweltbericht (vgl. S. 124 f.) sollen vorhabenbezogene Ein-
griff in den Naturhaushalt auch aullerhalb des aktuellen Geltungsbereiches ausge-
glichen bzw. ersetzt werden.

Grundsatzlich wird hierzu Folgendes angemerkt: Falls vorhabenbezogene Ausglei-
che in Schutzgebieten §§ 51 bis 53 WHG vorgesehen werden, ist eine diesbezugliche
wasserbehdrdliche Beurteilung erst mit Vorlage einer detaillierten MaRnahmenbe-
schreibung moglich.

Die Mallnahmen in Hessen, im Regierungsbezirk Kassel: A1cer/Adcer, A3rcs, E3, E4
und E5 befinden sich nahezu vollstandig aulderhalb des Geltungsbereiches der o. a.
Bauleitplanung. Amtlich festgesetzte und geplante Wasser- und Heilquellenschutz-
gebiete sind nicht betroffen.

Eine Ausnahme kdnnten die MalRinahmen A1cer/ Adcer darstellen, da sich diese wie
auch das Wasserschutzgebiet , Tiefbrunnen Tiefenkeller* (WSG-ID 632-112) in dem
in der Gemarkung Philippsthal (Werra) genannten Flurstlick befinden. Falls eine Be-
troffenheit gegeben sein sollte, stehen die mit den v. g. MaRnahmen verbundenen
Vorhaben jedoch nichtim Widerspruch zu den Schutzbestimmungen der Verordnung
vom 23.04.2023 (StAnz. 24/2023, S. 776).

Hinsichtlich der abschlielienden Beurteilung hierzu wird auch auf die o. a. Zustandig-
keitsregelung verwiesen.



Altlasten, Bodenschutz

Nachsorgender Bodenschutz:

Zum Nachsorgenden Bodenschutz wird die Stellungnahme vom 21.12.2023 in Verbin-
dung mit der Stellungnahme vom 04.08.2024 grundsatzlich weiter aufrechterhalten.

Hinweis:

Nach § 8 Abs. 4 HAItBodSchG sind die Kommunen verpflichtet, fortlaufend ihnen vorlie-
gende Informationen Uber Altflachen zur Aufnahme in die Altflachendatei an das
Hessische Landesamt fur Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zu melden.
Hierzu gehort u.a. auch die Auswertung der Gewerberegister auf Abmeldungen potenziell
altlastenrelevanter Betriebe.

Das HLNUG stellt fur diesen Zweck seit 2012 kostenfrei die DV-Anwendung DATUS zur
Verfugung. Nahere Informationen zur Erfassung sowie zur Nutzung von DATUS finden
sich unter: https://www.hlnug.de/themen/altlasten/datus.

Die Gemeinde Philippstahl als Tragerin der hier zu beurteilenden Planung ist der v.g.
Verpflichtung gemal} statistischer Auswertung des HLNUG bislang nur eingeschrankt
nachgekommen.

Gemal nachstehender Kategorisierung ist die Gemeinde Philippsthal (Werra) der Kate-
gorie 3 zugeordnet.

Kategorie 1 — hat noch nie DATUS benutzt oder nie Daten geliefert
Kategorie 2 —  Letzte Datenlieferung vor 2021
Kategorie 3 —  Letzte Datenlieferung im Zeitraum 01.01.2021 — 31.12.2022

Kategorie 4 —  aktuelle/regelmalige Datenlieferung

Die Aussage unter "Nachsorgender Bodenschutz" ist vor diesem Hintergrund einzuord-
nen und insoweit nicht als rechtsverbindlich einzustufen.

Ergeben sich im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens weitergehende Hinweise die
einen Verdacht auf das Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung oder Altlast be-
grunden kénnen, wird auf die Mitwirkungspflichten nach § 4 HAItBodSchG hingewiesen.



Vorsorgender Bodenschutz:

Der Umweltbericht zum B-Plan Nr. 30 ,Bimbacher Feld® in Verbindung mit dem Schutz-
konzept zur Beachtung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zur Erweiterung
des K+S-Betriebsgelandes Hattorf auf dem ,Bimbacher Feld” enthalt eine sehr aussage-
kraftige Bewertung der Bodenfunktionen der geplanten Vorhabensflache.

Hierbei werden die Bodenfunktionen der Vorhabensflache abweichend zur Bewertung
durch die Bodenschatzung (BFD5L) in Verbindung mit dem BodenViewer Hessen auf der
Grundlage einer Bodenkartierung individuell durch den beauftragten Gutachter bewertet.
Hierbei ergeben sich Abweichungen. Diese Abweichungen kdnnen jedoch aus den Bo-
denkartierungen nachvollziehbar abgeleitet werden. Die Bodenfunktionsbewertung kann
als ausreichend akzeptiert werden.

Der Umweltbericht zum B-Plan beinhaltet grundsatzlich auch die geforderte bodenfunkiti-
onale Kompensationsbetrachtung auf der Basis der HLNUG-Unterlage ,Kompensation
des Schutzguts Boden in Planungs- und Genehmigungsverfahren, Arbeitshilfe zur Ermitt-
lung des Kompensationsbedarfs flr das Schutzgut Boden in Hessen und Rheinland-
Pfalz, Umwelt und Geologie, Béden und Bodenschutz in Hessen, Heft 16“ aus dem Jahr
2023.

Die Bewertung der bodenfunktionalen Kompensation im Umweltbericht erfolgt flir den
Eingriff in der Tabelle 25, flr die Berucksichtigung der Minderungsmalinahem in der Ta-
belle 26 und fur die Darstellung der Ausgleichsmalnahme in der Tabelle 27 auf der Basis
des HLNUG-Excel-Tools.

Die bodenfunktionale Kompensationsbetrachtung wurde hinsichtlich Ihrer Plausibilitat
und stichpunktartig konkret geprift. Hierbei sind folgende Punkte aufgefallen, die es er-
forderlich machen, dass die Kompensationsbetrachtung zu erganzen bzw. zu
Uberarbeiten ist. Bei einer Beibehaltung des aktuellen Standes kann es objektiv zu einem
Fehler in der spateren Abwagung kommen

Grundsatzlich sollte der Aufsteller bei der Uberarbeitung der Kompensationsbetrachtung
bei den Eingriffs-, Minderungs- und AusgleichsmalRnahmen immer die jeweilige ,ID“ aus
der Arbeitshilfe des HNLUG angeben, so dass die Berechnungsschritte besser nachvoll-
zogen werden konnen.



zu Tabelle 25 ,Ermittl. Wertstufendifferenz Eingriffe”:

Die Berechnungen der bodenfunktionalen Eingriffe kdnnen grundsatzlich nachvollzogen
werden. Die ,IDs mit Kurzerklarung mit Ihren Anteilen an dem jeweiligen Eingriff sollten
erganzend dargestellt werden.

zu Tabelle 26 ,Minderungsmaflnahmen u. Ermittl. Kompensationsbedarf*:

Die ,IDs“ mit Kurzerklarung und lhren Anteilen an der Minderung sollten dargestellt wer-
den.

Die ID 100 ,Bodenkundliche Baubegleitung“ mit einen WS-Gewinn von 15 % kann bei
einem vollstandigen Verlust aller Bodenfunktionen bei z.B. Verkehrsflachen und Baufla-
chen (Industrieflachen) nicht angesetzt werden. Die Bodenfunktionen gehen dort mit der
vollstandigen Versieglung komplett verloren.

Die ID 100 ,Bodenkundliche Baubegleitung“ kann nicht mit der ID 101 ,Wiederherstellung
des Bodenmaterials am Eingriffsort® kombiniert werden.

Bitte die fehlende Erlauterung zur ID 78 ,Tech. MalRnahme z. Erosionsschutz® und ID 89
,Dezentr. Entwasserung® in der Unterlage erganzen. Welche konkreten Malinahmen sol-
len durchgefuhrt werden?

Zu Tabelle 27: ,Gegenuberst. Kopensation. und der MaRnahmenbewertung fir die Aus-
gleichsnahmen®:

Die ,IDs“ mit Kurzerklarung und Ihren Anteilen an dem Ausgleich sollten dargestellt wer-
den.

Grundsatzlich sollte sichergestellt werden, dass die dargestellten bodenfunktionellen
Ausgleichsmalnahmen nicht doppelt in lhrer konkreten Funktion fir den bodenfunktio-
nale und den naturschutzrechtlichen Ausgleich bilanziert werden.

zu E1:
In welcher Form / Schichtstarke erfolgt ein Auftrag des humosen Oberbodens?

(vgl. ID 73)

zu E2:

In welcher Form / Schichtstarke erfolgt ein Auftrag des humosen Oberbodens?



(vgl. ID 73)

zu E3:
In welcher Form / Schichtstarke erfolgt ein Auftrag des humosen Oberbodens?

(vgl. ID 73)

zu E4:
In welcher Form / Schichtstarke erfolgt ein Auftrag des humosen Oberbodens?

(vgl. ID 73)

Eine Aufwertung der Standorttypisierung fur eine Flache ist in einem optimalen Fall erst
bei der vollstandigen Wirkung der MaRnahme bis zu dem absoluten Wert von 5 méglich.

Die Extensivierung ist vertraglich nur fir 30 Jahre gebunden. Was folgt dann?

Eine vernasste Flache kann kaum extensiv landwirtschaftlich genutzt werden. Somit
schliel3t sich die Doppeltbewertung des Ausgleichsflache ggf. aus?

Hier sollten grundsatzlich die GroRen der Teilflachen mit Ihrer realen bodenfunktionalen
Ausgleichswirkung Uberpruft werden. Werden wirklich 9,1 ha dauerhaft vernasst?

zu ES:
In welcher Form / Schichtstarke erfolgt ein Auftrag des humosen Oberbodens?
(vgl. ID 73)

Far die ID 30 ,Aushagerung nahrstoffangereicherter Boden® ist der dargestellte Kompen-
sationsgewinn der max. mogliche Gewinn. Liegt Uberhaupt ein nahrstoffangereicherter
Boden hier vor?

Der Umweltbericht zum B-Plan Nr. 30 ,Bimbacher Feld“ in Verbindung mit dem Schutz-
konzept zur Beachtung der Belange des vorsorgenden Bodenschutzes zur Erweiterung
des K+S-Betriebsgelandes Hattorf auf dem ,Bimbacher Feld“ und den Mallinahmenblat-
tern V7 ,Bodenschutz in der Bauphase gemall Bodenschutzkonzept® und Sonstige
MaRnahmen ,Okologische und Bodenkundliche Baubegleitung“ enthalt sehr aussage-
kraftige Darstellungen zum vorsorgenden Bodenschutz in Verbindung mit
bodenfunktionalen Minderungs- und Vermeidungsmaflnahmen.



Folgende inhaltliche Anmerkungen bzw. Anderungsvorschlage zum vorsorgenden Bo-
denschutz in den o0.g. Unterlagen werden im folgenden Abschnitt dargestelit:

Der Oberboden sollte abweichend von den Darstellungen in den Unterlagen nur mittels
Kettenbagger abgetragen werden. Ein Abtrag mit Raupen entspricht nicht mehr dem
Stand der Technik in Bezug auf den vorsorgenden Bodenschutz.

Es ist zu prufen, ob die hergestellten Béschungen abweichen doch mit einer mind. 20 cm
starken Oberbodenschicht angedeckt werden kdnnen. Erdbautechnisch kénnen sehr
wohl Béschungen mit einer max. Neigung von 1:1,5 mit Oberboden z.B. in Verbindung
mit einer Einkerbung der Béschung mittels ,Langarmbagger” schrag zum Gefalle ange-
deckt werden. So konnte der wertvolle Uberschussige Oberboden geeignet verwertet
werden.

In die textlichen Festsetzungen und Hinweisen in der Planzeichnung zum B-Plan wurden
weiter keine Aussagen zum Vorsorgenden Bodenschutz Gbernommen.

Hier empfehle ich in die Festsetzungen und Hinweise der Planzeichnung zum B-Plan zum
vorsorgenden Bodenschutz die verpflichtende Umsetzung der Malinahmenblattern V7
,Bodenschutz in der Bauphase gemal} Bodenschutzkonzept” und Sonstige Mallnahmen
,Okologische und Bodenkundliche Baubegleitung zu Gibernehmen.

Ich empfehle weiter die Aspekte des Bodenschutzes in die textliche Festsetzung des spa-
teren Bebauungsplans zu Ubernehmen und die Inhalte der einschlagigen Normen wie
DIN 19731, DIN 18915 u. DIN 19639 in der Planung und Baudurchfihrung umzusetzen.

Ferner sollte in den Festsetzungen vermerkt werden, dass bei der Umsetzung der Pla-
nung die vom Hessischen Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (HMUKLYV 2018, jetzt HMLU) herausgegebenen Merkblatter "Boden-
schutz fur Bauausfuhrende" und "Bodenschutz fir Hauslebauer" zu beachten sind.

Begriindung:

Nach § 1 BBodSchG sind die Funktionen des Bodens nachhaltig zu sichern. Es ist Vor-
sorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen und im Falle von
Einwirkungen auf den Boden sind Beeintrachtigungen so weit wie mdglich zu vermeiden.
§ 1 HAItBodSchG konkretisiert unter Nr. 1 - 3 die Schutzziele des § 1 BBodSchG sowohl
in Bezug auf stoffliche Aspekte als auch in Bezug auf Flacheninanspruchnahme sowie



physikalische Einwirkungen auf den Boden, wie z.B. Gefugeveranderungen durch Ver-
dichtung.

Zur Erfullung der Ziele nach §§ 1 BBodSchG u. HAItBodSchG hat jeder, der auf den
Boden einwirkt, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenveranderungen nicht hervor-
gerufen werden (§ 4 Abs. 1 BBodSchG) und bei Einwirkungen auf den Boden Vorsorge

gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen (§ 7 BBodSchG)

Mit freundlichen GriRRen

Im Auftrag

oo [

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussge-

zeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gultig.

Anhang

Abklrzungs- und Fundstellenverzeichnis

Abkiirzung Name Fundstelle letzte Anderung
BauGB Baugesetzbuch 03.11.2017 20.12.2023
(BGBI. 1 S. 3634) | (BGBI. I Nr. 394)
BBodSchG Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveran- | 17.03.1998 25.02.2021
derungen und zur Sanierung von Altlasten (BGBI. 1 S. 502) (BGBI. 1 S. 306)
(Bundes-Bodenschutzgesetz)
BBodSchV n.F. Verordnung zur Einfliihrung einer Ersatzbau- 09.07.2021
stoffverordnung, zur Neufassung der Bundes- (BGBI. | S. 2598,
Bodenschutz- und Altlastenverordnung und 2716)
zur Anderung der Deponieverordnung und der
Gewerbeabfallverordnung
DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenar- | Beuth-Verlag 2018-06
beiten
DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Beuth-Verlag 2019-09
Bauvorhaben
DIN 19731 Bodenbeschaffenheit — Verwertung von Boden- Beuth-Verlag 2023-10
material und Baggergut
HAItBodSchG Hessisches Gesetz zur Ausfiihrung des Bundes- 28.09.2007 30.09.2021
Bodenschutzgesetzes und zur Altlastensanierung | (GVBI. | S. 652) (GVBI. S. 602,
(Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) ber. S. 701)
HWG Hessisches Wassergesetz 14.12.2010 28.06.2023
(GVBI. | S. 548) (GVBI. S. 473)




Abkiirzung Name Fundstelle letzte Anderung
Vollzugshilfe zu | Vollzugshilfe zu §§ 6 - 8 BBodSchV n.F. Bund/Lander Ar- Stand:
§§6-8 Anforderungen an das Auf- und Einbringen von beitsgemeinschaft | 10.08.2023
BBodSchV n.F. Materialien auf oder in den Boden Bodenschutz
(LABO)

Regionalplan Nordhessen 2009 15.03.2010

(Karte ,Sidblatt*) (StAnz. Nr. 11)
WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 31.07.2009 22.12.2023

(Wasserhaushaltsgesetz)

(BGBL. | S. 2585)

(BGBL. I Nr. 409)




DER KREISAUSSCHUSS

Sachbearbeiter/in:
LANDKREIS HERSFELD-ROTENBURG ]
- Bauaufsicht - Telefon 06621 I
Fax

2.10 sp

24.04.2025 /sp

FD Landlicher Raum
Verwaltungsleitung

Friedloser Stralle 12
36251 Bad Hersfeld

Aktenzeichen 2.10 H.415/25

Empfanger/Be-  Marktgemeinde Philippsthal
treiber Gemeindevorstand
Schloss 1 in 36269 Philippsthal (Werra)

Grundstick Philippsthal (Werra), ~

Gemarkung Philippsthal
Flur -
Flurstiick -

Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal im
Ortsteil Philippsthal
Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Entwurf des 0.g. Bauleitplanverfahrens bestehen bauaufsichtlich keine Bedenken.
Sofern in dem stadtebaulichen Vertrag Regelungen enthalten sind, die die Zulassigkeit von bau-

genehmigungspflichtigen Manahmen regelt, bitten wir um Ubersendung einer Ausfertigung des
Vertrages.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag



Von:

Gesendet: Montag, 14. April 2025 10:41

An: umwelt

Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde
Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Anlagen: 250326_Anschreiben TB.pdf

Von: Brandschutz

Gesendet: Freitag, 11. April 2025 10:51

o - " o>

Betreff: WG: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§
4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

‘ehr geehrte Damen und Herren,

zu dem BPlan Nr.30 ,,Bimbacher Feld“ bestehen aus unserer Sicht
keine Bedenken.

Mit freundlichen GriiBen
im Auftrag

Brandschutz

\ Landkreis
-*- Hersfeld-Rotenburg
3 Der Kreisausschuss

Fachdienst 2.50
Gefahrenabwehr

< Friedloser Strabe 12
A 36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621-872505
Fax: 06621-87572505

Q Brandschutz@hef-rof.de
www. hef-rof.de

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie hier in unserer Datenschutzerklarung.

]

Bitte denken Sie an die Umwelt, Miissen Sie diese Nachricht wirklich ausdrucken




von: [ - - - o1 o>

Gesendet: Donnerstag, 27. Marz 2025 10:25

An: Brandschutz <brandschutz@hef-rof.de>; w>; Bauaufsicht <bauaufsicht@hef-
rof.de>; | - < - of.de >; I < < -rof.d.c>; |-

rof.de>; hef-rof.de>
Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4
Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Trager offentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung
der Gemeinde PhilippsthalW.

hier: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ,Bimbacher Feld*
Sehr geehrte Damen und Herren,

die Planunterlagen finden Sie unter: FBO(N) Alle/TOB/2025/Philippsthal.

Sollten Sie Anregungen bzw. Bedenken hinsichtlich der Bauleitplanung vortragen, bitten wir Sie, uns diese

spatestens bis

Freitag, 25.04.2025

schriftlich mitzuteilen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Unter Berlicksichtigung des § 10 der Geschaftsordnung fiir die Kreisverwaltung Hersfeld-Rotenburg
(“Blindelung und Koordinierung von Verfahren”) werden wir lhre Stellungnahmen zusammenfassen und

fristgerecht weiterleiten.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Fachdienst Ldandlicher Raum +

1 Landkreis
-# Hersfeld-Rotenburg
Der Kreisausschuss

Fachdienst 2.20
Landlicher Raum

M Friedloser StraBe 12
36251 Bad Hersfeld

@ Tel.: 06621 87 R
B hef-rof.de

www.hef-rof.de

Hinweise zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten finden Sie hier in unserer Datenschutzerklarung.

2



Bitte denken Sie an die Umwelt. Missen Sie diese Nachricht wirklich ausdrucken?

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Cc: philippsthal.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4
Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behdrde oder sonstiger Trager éffentlicher Belange nach
§ 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt. Bitte beachten Sie das
angefligte Schreiben.

Mit freundlichen GriBen

Malte Arndt

Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung

Oderberger StraBe 40

10435 Berlin

Tel. 030/ 440 24 555
Fax 030/ 440 24 554

info@planundrecht.de

Geschaftsfiihrer




Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

Malte Arndt, M. Sc.

HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg

Umsatzsteuer-ID DE185077118

Diese E-Mail ist nur fir den benannten Empféanger bestimmt und kann vertrauliche und/oder
privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgeméaBe Empfénger sind,
unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der
enthaltenen Informationen und I6schen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Geréten,
auf dem oder denen Sie sie empfangen haben. (

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may be confidential
and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify the sender and do not read, use,
copy or disclose any information contained to others and delete it from the computer(s) or other
equipment, on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsatzen finden Sie hier:
http://www.planundrecht.de/?site=impressum



Kreisausschuss Hersfeld-Rotenburg - 36247 Bad Hersfeld

Fachdienst Landlicher Raum
Verwaltungsleitung

im Hause

Beteiligung der Trager offentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung
hier: Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra),
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 ,,Bimbacher Feld*“ (Planungs-
stand Entwurf v. 19.12.2024)

Schreiben der Plan und Recht GmbH (Berlin) v. 26.03.2025
lhre Email v. 27.03.2025 (Fr. Proschinger)

Sehr geehrte Damen und Herren,

0. g. Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) haben wir zur
Kenntnis genommen. Zur in der ersten Auslegungsphase des Verfahrens von uns
ergangenen Stellungnahme vom 14.12.2023 ergeht nachfolgende erganzende
bzw. korrigierte Stellungnahme. Um entsprechende Beachtung wird gebeten.

Abwasserableitung und -behandlung

In der aktuellen Auslegungsphase der Bauleitplanung wurde nunmehr dar-
gelegt, dass die abwassertechnische ErschlieBung des Planungsgebietes Uber
die vorhandenen Anlagen des unmittelbar sudlich gelegenen Gewerbegebietes
»Am Wolfsgraben* der Nachbargemeinde Unterbreitzbach (Thuringen) erfolgen
soll.

Die Aussage in unserer Stellungnahme vom 14.12.2023, nach dem sich das
Planungsgebiet im grundsatzlichen Einzugsbereich der Klaranlage Philippsthal-
Heimboldshausen befindet, ist somit hinfallig.

Die diesbeziigliche wasserrechtliche Zustandigkeit obliegt dann jedoch auch
den entsprechenden Behorden im Wartburgkreis bzw. dem Bundesland
Thiringen.

Mit freundlichen GriiRen
m Auftr

Fachdienst:

Landlicher Raum
Sachgebiet Wasser-
und Bodenschutz
Friedloser Strafe 12

36251 Bad Hersfeld

Sachbearbeitung:

Zimmer N
Telefon 06621 87- I
Telefax 06621 87-

I o e

Postanschrift:
Friedloser StraBe 12
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 87-0
Telefax 06621 87-1126
umwelt@hef-rof.de
www.hef-rof.de

10.04.2025

Unser Schreiben/Zeichen:

Ihr Schreiben/Zeichen:




Fachdienst Léndlicher Raum
Sachgebiet Landwirtschaft und
Forsten

Sachbearbeitunf:

Kreisausschuss Hersfeld-Rotenburg + 36247 Bad Hersfeld

FD Landlicher Raum Zimmer I -
-Verwaltungsleitung- Teietan; qeezl 8/
g g Telefax 06621 87-57
hef-rof.de

Postanschrift:
Friedloser Str. 12
36251 Bad Hersfeld

Umwelt@hef-rof . de
www.hef-rof.de
03.04.2025
Beteiligung der Trager offentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung ;*"ZS:L S:h;gtgnzflefchem
. . . u .
der Marktgemeinde Philippsthal e Rt s

hier: Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 ,,Bimbacher Feld“ TOB Allgemein

Ihre Anforderung einer Stellungnahme vom 27.03.2025, per E-Mail

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus Sicht der Landwirtschaft und Feldflur haben wir am 02.08.2023, am
29.11.2023 und am 08.02.2024 zum geplanten Vorhaben eine Stellungnahme
eingereicht und unsere Bedenken zurlickgestellt. Wir bleiben bei den von uns
getroffenen Feststellungen. Der geplanten KompensationsmaBnahme ,GroB-
projekt“ halboffene Weidelandschaft in Haunetal-Wehrda kann ebenfalls zuge-
stimmt werden.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftra




I
Von: I

Gesendet: Donnerstag, 27. Méarz 2025 12:41
An:
Betreff: AW: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde

Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB
Az.: 1.3.40.1 - TOB 2507

Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange

hier: Bebauungsplan Nr. 30 ,,Bimacher Feld*“ der Gemeinde Philippsthal

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach Einsichtnahme in die Planunterlagen werden aus stralenverkehrsrechtlicher Sicht keine
Einwénde erhoben.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Landkreis Hersfeld-Rotenburg

FD StraBenverkehr

An der Haune 8

36251 Bad Hersfeld

Tel.: 06621 - 87 R

Mail aligemein: verkehr@hef-rof.de

Mail persénlich: hef-rof.de

| Landkreis
Hersfeld-Rotenburg

von: [ - o de>
Gesendet: Donnerstag, 27. Marz 2025 10:25

An: Brandschutz <brandschutz@hef-rof.de>; _:)hef-rof.de>; Bauaufsicht <bauaufsicht@hef-
rof.de>; || GGG < -rof do>; NG G -of.de>; [TIGEGEGEGEG -
rof.de>; NGl of-rof de>

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4
Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Beteiligung der Trager offentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung
der Gemeinde PhilippsthalW.

hier: Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 , Bimbacher Feld“

1



Sehr geehrte Damen und Herren,
die Planunterlagen finden Sie unter: FBO(N) Alle/TOB/2025/Philippsthal.

Sollten Sie Anregungen bzw. Bedenken hinsichtlich der Bauleitplanung vortragen, bitten wir Sie, uns diese
spatestens bis

Freitag, 25.04.2025

schriftlich mitzuteilen. Fehlanzeige ist erforderlich.

Unter Berlicksichtigung des § 10 der Geschdftsordnung fiir die Kreisverwaltung Hersfeld-Rotenburg
(“Bundelung und Koordinierung von Verfahren”) werden wir lhre Stellungnahmen zusammenfassen und
fristgerecht weiterleiten.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Fachdienst Ldndlicher Raum +

\ Landkreis
* Hersfeld-Rotenburg
Der Kreisausschuss

Fachdienst 2.20
Landlicher Raum

E Friedloser StraBe 12
36251 Bad Hersfeld

% Tel.: 06621 87 N

g;@;hgmf_d_

www. hef-rof.de

Hinweise zur Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten finden Sie hier in unserer Datenschutzerklarung.
denken Sie an die Umwelt. Miissen Sie diese Nachricht wirklich ausdrucken?

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4
Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB




Kreisausschuss Hersfeld-Rotenburg - 36247 Bad Hersfeld

Nur per E-Mail:

beteiligung@planundrecht.de

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra)
Aufstellung B-Plan Nr. 30 ,Bimbacher Feld“

hier: Formliche Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher
Belange gem. § 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie Abstimmung
mit den Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB

Az.: TOB Allgemein

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den vorgelegten Bebauungsplan bestehen zum derzeitigen
Planungsstand aus Sicht der Unteren Naturschutzbehorde erhebliche
Bedenken. Eine Zustimmung kann nicht in Aussicht gestellt werden, wenn die
im folgenden aufgefiihrten Punkte nicht geandert werden:

Grundsatzliches zum Artenschutz

Es wird beschrieben, dass die VermeidungsmaBnahmen, die in den
MaBnahmenblédttern als Anlage zum Umweltbericht aufgefiihrt sind, im
stadtebaulichen Vertrag abgesichert werden sollen. Eine Festsetzung im
Bebauungsplan sei daher nicht erforderlich.

Diese Aussage ist falsch. Die zustandige Naturschutzbehdrde muss diese
Zusatzverfahren rechtlich regeln und nicht die Kommune.

Wir weisen darauf hin, dass die Regelungen des Artenschutzes gem. §§ 44
und 45 BNatSchG, d. h. strenger und besonderer Artenschutz, nicht
abgewogen werden diirfen.

Die Gehdlzrodungen, der Oberbodenabtrag und der Gebaudeabriss dirfen nur
vorgenommen werden, wenn es zu keinen Konflikten mit dem Artenschutz
kommt. Die im MaBnahmenplan V1 aufgefiihrten Bestimmungen sind in den
Textteil des B-Planes direkt aufzunehmen. Fiir alle MaBnahmen ist eine
biologische Baubegleitung vorzusehen, die der UNB regelmaBig (spatestens
alle 4 Wochen Bericht erstattet). MaBnahmen sind vorab mit der UNB
abzusprechen.

Fachdienst:
Landlicher Raum
SG Naturschutz
Friedloser StraBe 12
36251 Bad Hersfeld

Sachbearbeitung:

Zimmer _
Tetefon 06621 87-|
Telefax 06621 57-
I hef-rof.de

Postanschrift:
Friedloser StraBe 12
36251 Bad Hersfeld
Telefon 06621 87-0
Telefax 06621 87-1126
umwelt@hef-rof.de
www. hef-rof.de

28.04.2025

Unser Schreiben/Zeichen:



Dunkler-Wiesenknopf-Ameisenblauling

Laut Unterlagen wurden neben weit verbreiteten und haufig vorkommenden
Tagfalterarten auch Exemplare des streng geschiitzten Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenblaulings nachgewiesen (WEISE 2023/ 2024, Anlage 2, 3; Tabelle 15). Die
Nachweise der Art beschranken sich auf die weitlaufigen Offenflachen im sudlichen
bzw. siidostlichen Teil des Geltungsbereiches.

Bei den Vorgesprachen mit der K+S AG wurde erortert, wie mit der Problematik der
aufgefundenen Flache mit Wiesenknopfpflanzen bzw. deren Wirtsschmetterling
umgegangen werden kann. Dabei wurde von Seiten der UNB zuallererst gefordert, die
Flache dauerhaft von der Bebauung auszunehmen (VermeidungsmaBnahme). Es
wurde von Seiten der K+S AG zugesagt, dies zu prifen.

Wir bedauern es sehr, dass anscheinend der Anregung der UNB nicht gefolgt wurde,
die kleine Flache mit der Wirtspflanze Wiesenknopf und den Schmetterlingen zu
erhalten.

Dann wurde besprochen, eine Flache auf der anderen StraBenseite so zu pflegen,
dass sie als Ausweichhabitat zur Verfiigung steht. Dazu sollte diese Flache mit dem
richtigen Mahdregime bearbeitet werden. Des Weiteren sollten Wiesenknopfpflanzen
von der Ursprungsflache auf diese Flache verpflanzt werden.

Fir beide MaBnahmen liegen uns keine Berichte oder sonstigen Informationen vor.

Das Verfahren zur Herstellung der Ausgleichsflache und der Umsiedlung kann nicht (!)
uber den stadtebaulichen Vertrag geregelt werden. Dazu ist ein separater Antrag auf
artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung bei der UNB zu stellen.

Des Weiteren teilen wir bereits jetzt mit, dass eine nur einjahrige Vergramung bei
diesem Schmetterling nicht ausreicht, da auch zweijahrige Individuen im Boden
leben. Es wurde bisher keine Ausnahmegenehmigung zur Totung von Individuen des
Dunklen Wiesenknopf-Ameisenblaulings eingeraumt. Dies ware auch rechtlich nicht
korrekt, da fiir eine moglicherweise Totung von Individuen eine Befreiung gemal § 67
BNatSchG von den Bestimmungen des § 44 BNatSchG beantragt hatte werden mussen.
Dieser Antrag liegt der UNB nicht vor. Er ware auch nicht genehmigungsfahig, da
keine Informationen iiber den Stand der nétigen Vermeidungs- und
MinimierungsmaBnahmen vorliegen. Wir weisen in diesem Zusammenhang auch
darauf hin, dass eine einjahrige und erfolgreiche (!) Vergramung nicht ausreicht, um
die lokale Population zu schitzen. Auch die Ausgleichsflache muss in einem guten
Zustand zur Aufnahme der Tiere sein. Eine Nichteinhaltung der Vorgaben stellt eine
Umweltstraftat dar.

Anpflanzungen
Die geplanten Anpflanzungen sind dem Grunde nach zu begriiBen, konnen jedoch in

der vorgesehenen Weise aus naturschutzfachlicher Sicht nicht mitgetragen werden.
Im gesamten Ostlichen Bereich ist eine laut Einzeichnung der Symbole einreihige
Bepflanzung vorgesehen. Dies entspricht nicht den Vorgaben aus der Hessischen
Kompensationsverordnung, die eine mindestens dreireihige und dabei mindestens 5 m
breite Hecke bei Pflanzungen vorsieht. Mit einer nur ein- oder zweireihigen Hecke,
ohne iiberstehende Baume, kommt es auch nicht zu einer Eingrinung des Gelandes,
wie es als Ausgleich fiir den Eingriff in das Landschaftsbild in den textlichen
Festsetzungen beschrieben ist.
Die Baugrenze ist fast iiberall auBerst nah an die geplanten Anpflanzungen gelegt.
Teilweise liegt die Baugrenze iiber den Gehdlzpflanzungen (im sudlichen Bereich).
Folgende Anderungen sind vorzunehmen:

« Die Baugrenze ist deutlich nach innen zu verschieben.

¢ Esist eine fachlich nachvollziehbare Bepflanzung neu zu planen.
Ein Ausgleich iiber die Hecke, wie in der Eingriffs- und Ausgleichsplanung angegeben
(mit 27 BWP), kann nur bei Einhaltung der obigen Vorgaben anerkannt werden.
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Allee

Die Baumreihe an der L 2604 zahlt gemaB § 30 BNatSchG in Verbindung mit § 25 Abs.
1 Nr. 1 HeNatG zu den geschiitzten Biotopen ,,Alleen und einseitige Baumreihen an
StraBenrandern“. Eine Fallung von Baumen aus dieser Allee kann nur uber einen
Antrag auf Ausnahmegenehmigung bei der zustandigen Naturschutzbehorde erfolgen.
Fir die zu fallenden Baume sind direkt vor Ort Ersatzpflanzstandorte, moglichst in
der Allee, im Verhaltnis 1:2 zu finden. Im Bebauungsplan ist festzuschreiben, dass fur
die Allee Baumschutz bei allen Bauarbeiten (vor allem Kranarbeiten), Anlieferungen,
Lagerungen von Material vorzunehmen ist. In allen Bereichen, in denen die
BaumaBnahme in der Nachbarschaft von zu erhaltenden Geholzen stattfindet, sind
BaumschutzmaBnahmen gemaR DIN 18920 und RAS-LP 4 anzuwenden.

Die Baume, die laut Aussage der textlichen Festsetzungen im Plangebiet erhalten
werden sollen, u. a. in der Flache der Elektrizitat, sind ebenfalls mit Planzeichen
einzutragen. Auch die geplanten Anpflanzungen der 35 Baume sind mit Planzeichen
einzutragen.

Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung
Die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung ist in mehreren Punkten zu korrigieren:

a. Einbuchung:

Bei der Einbuchung wurde Griinland mit "06.360 artenarmes degradiertes Grunland”
mit 16 BWP bewertet. Dies ist nicht zulassig, da dieser Biotoptyp nur bei einer
Einsaat aus Futterpflanzen anzuwenden ist, da es sich um bestehendes Grunland
handelt, darf die schlechteste Einstufung nur "06.350" mit 21 BWP sein.

Die Beschreibung “4.210 Unterwuchs” wurde mit nur 16 BWP ermittelt. Ein
Unterwuchs von Baumgruppen kann entweder der Ruderalvegetation oder den
Hecken zugeordnet werden. Diese sind wesentlich hochwertiger als 16 BWP. Hier sind
die Biotopwerte nachvollziehbar zu korrigieren.

b. Ausbuchung:

Die fiir die Umsetzung des Artenschutzes notwendigen MaBnahmen koénnen nicht als
Ausgleich anerkannt werden. Eine reine Schutzflache, die noch deutlich kleiner ist,
als der jetzt bestehende Lebensraum der Arten, kann nicht als Ausgleichsflache
anerkannt werden und ist aus der Kompensationstabelle zu streichen. Dies gilt fur
das Ersatzhabitat der Zauneidechsen, des Wiesenknopf-Ameisenblaulings sowie der
Feldlerchen. Diese Streichung ergibt sich schon allein aus dem Begriff "Ersatzhabitat".
Eine Anrechnung ware nur moglich, wenn die MaBnahmen zusatzlich durchgefihrt
wirden.

Nicht nachvollziehbar ist auch, dass die Flachen fiir den Wiesenknopf-
Ameisenblauling einfach von 39 auf 55 Punkte hochgerechnet werden. Laut
Kompensationsverordnung ist bei einer Aufwertung der Flachenzustand entscheidend,
der nach drei Jahren eintreten kann. Es gibt keine MaBnahme auf Griinland, die eine
derartige Aufwertung in drei Jahren ermaoglicht.

Die Neuanpflanzung von Hecken auf der Planflache kann als Ausgleich in der
Kompensationsberechnung nicht anerkannt werden, wenn diese nicht mit
ausreichender Breite und Giite mit einheimischen Baumen und Strauchern
vorgenommen werden. Alle Anpflanzungen mussen mit grilnen Planzeichen in der
Karte eingetragen werden. Des Weiteren sind die Pflanzstandorte als unuiberbaubare
Grundstiicksbereiche, d. h. auBerhalb der Baugrenze, in der Plankarte auszuweisen.
Nur unter Einhaltung dieser Bedingungen ist ein Ausgleich mit 27 BWP da.
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Weitere Tierarten:

Waldameisen

Die Waldameisen, die im Bereich des Waldes leben, miissen bei den Bauarbeiten und
auch spater dauerhaft geschiitzt werden. Die Schutzflache ist im Bebauungsplan
weitraumig einzutragen. Ansonsten ware eine Umsiedelung nétig, die bei der UNB zu
beantragen ware.

Feldlerche
Die Ersatzhabitate fiir die Feldlerche sind als Planteil B in den Bauleitplan
aufzunehmen und dadurch dauerhaft zu sichern.

Fledermaduse und Vogel

Die Fledermaus- und Vogelnistkasten sind an fachlich qualifizierten Standorten zu
planen. Die Standorte fiir die Anlage der Nistkasten sind der UNB mitzuteilen. Es ist
nachzuweisen, dass eine dauerhafte Pflege der neuen Biotopstrukturen stattfindet.

Mauswiesel und Siebenschlafer

Fur die Vergramung der Mauswiesel (Mustela nivalis) und Siebenschlafer (Glis glis)
sind die geplanten MaBnahmen zur die Vergramung und Raumung der Flachen
einzuhalten. Auch hier ist eine biologische Baubegleitung vorzusehen, die die
Umsetzung der MaBnahmen dokumentiert.

Horst des Mausebussards

Die Umsetzung der im Umweltbericht vorgeschlagenen VermeidungsmaBnahme V5
(Abriicken der Bauleitplanung vom Horst des Mausebussards) wird begruBt. Es sind
wahrend der Brut- und Setzzeit Storungen im direkten Umfeld des Horstes zu
unterlassen.

Ausgestaltung des B-Planes
Die GRZ von 0,9 plus aller Sondernutzungen, die im Gebiet zusatzlich moglich sind,
bedeutet eine fast 100 % Belegung der Flachen mit dem Sondergebiet Kalibergbau.

Dieser Wert erscheint uns zu hoch.

Wir stimmen nicht zu, dass der Ausgleich durch externe MaBnahmen nur per
stadtebaulichem Vertrag gesichert werden soll. Alle Flachen, auch die zu
erhaltenden Waldflachen, miissen im Planteil B zeichnerisch aufgenommen und damit
festgesetzt werden.

Der Aussage, dass es keiner Festsetzung der Pflanzflachen bedarf und diese sich sogar
mit den Uberbaubaren Grundstiicksflachen Uberlagern durfen, kann aus
naturschutzfachlicher Sicht nicht gefolgt werden. Alle Flachen fir Anpflanzungen und
Baumerhalt sind im B-Plan mit griiner Farbe zu hinterlegen und damit deutlich von
der Flache Sondergebiet Kalibergbau abzugrenzen. Die Flachen fur die Anpflanzungen
sind damit verbindlich festzulegen.

Laut Aussage der textlichen Festsetzungen dirfen Flachen zum Anpflanzen von
Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen grundsatzlich durch Zufahrten
Uberbaut werden. Diese Aussage ist falsch. Entweder werden die Flachen fur
Bepflanzungen dauerhaft festgesetzt oder sie sind als Uberbaubare Gebiete
einzutragen und diirfen dann nicht als Ausgleich anerkannt werden.
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Allgemeine Hinweise:

Zaune
Die Zaune miissen so gestaltet werden, dass Kleintieren der Zugang zum Gelande
bzw. den Anpflanzungen maéglich ist.

Beleuchtung
Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen lichtempfindlicher Fledermause und

nachtaktiver Insektenarten sind in dem Bebauungsplan noch folgende Festsetzungen
hinsichtlich der StraBenbeleuchtung aber auch der privaten bzw. geschaftlichen
Beleuchtung aufzunehmen:

Fir die AuBen- und StraBenbeleuchtung sind ausschlieflich LED-Leuchten mit
optimierter Lichtlenkung in voll abgeschirmter Ausfiihrung und mit gelblichem
Farbspektrum bis max. 2.500 Kelvin einzusetzen. Auf einen geringen Blaulichtanteil
im Farbspektrum ist zu achten. Ferner sind Dunkelraume zu erhalten, insbesondere
im Ubergangsbereich zu den zu erhaltenden Gehdlze sowie den Hecken (z.B. durch
nachtliches Abschalten der Beleuchtung ab Ende des Geschaftsbetriebes, spatestens
22:00 Uhr sowie durch entsprechende AbschirmungsmaBnahmen. Es darf keine starke
Blendwirkung in den AuBenbereich stattfinden.

Vogelschlag
Zur Vermeidung von Vogelschlag an Fensterflachen ist gemaB § 37 HeNatG in den B-

Plan aufzunehmen, dass die Errichtung groBflachiger, vollstandig transparenter oder
spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer zusammenhangenden Glasflache von mehr
als 20 Quadratmetern in der Regel unzulassig ist.

Zum Abschluss

Im Umweltbericht des Bebauungsplanes wird unter Nr. 2.1.9.5 geschrieben, dass fur
die biologische Vielfalt, bis auf natiirliche Schwankungen der Artenzusammensetzung
und PopulationsgroBen (Populationsdynamik), keine wesentlichen Veranderungen
anzunehmen sind.

Diese Aussage kann fachlicherseits in keiner Weise mitgetragen werden und ist im B-
Plan zu korrigieren. GemaB den erfassten Tierarten im Untersuchungsgebiet sind
zahlreiche Arten, oft auch streng geschiitzte oder besonders geschiitzte, von der
Ausweisung des Bebauungsplangebietes und der darauf geplanten Nutzung betroffen.

Im Auftrag
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Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere Stellungnahme vom 18. Dezember 2023 hat weiterhin Bestand.

Sollten sich Anderungen ergeben, bitten wir um erneute Benachrichtigung vor Beginn der
Rechtskraftigkeit.

Far weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen GriiRen

Netzregion Borken/Bebra

EAM Netz

Ein Unternehmen der @ Gruppe

EAM Netz GmbH | MonteverdistralRe 2 | 34131 Kassel

Tel. 06622 9211 ] | Fax 06622 9211} 1 Mobil 0175 |
I @EAV-Netz.de | www.EAM-Netz.de

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Datenschutzbestimmungen.
Unsere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.EAM-Netz.de/
Datenschutzinformation/

EAM Netz GmbH | Sitz Kassel | Amtsgericht Kassel | HRB 14608

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Hans-Hinrich Schriever | Geschéaftsfihrer: Dr. Sebastian Breker, Robert Haastert

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Cc:_@philippsthal.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung
nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB
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https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2533& mb...

Sie erhalten nicht haufig E-Mails von beteiligung@planundrecht.de. Erfahren Sie, warum dies wichtig_ist

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behdrde oder sonstiger Trager 6ffentlicher
Belange nach § 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt.

Bitte beachten Sie das angefligte Schreiben.

Mit freundlichen GriBen

Malte Arndt

Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung
Oderberger StraBBe 40
10435 Berlin

Tel. 030 / 440 24 555
Fax 030 / 440 24 554

info@planundrecht.de

Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch
Malte Arndt, M. Sc.

HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118
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Diese E-Mail ist nur fiir den benannten Empféanger bestimmt und kann vertrauliche und/
oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemaBe
Empfénger sind, unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte lesen, kopieren, nutzen oder
offenbaren Sie keine der enthaltenen Informationen und I6schen die E-Mail auf dem/den
Computer(n) oder anderen Geréten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may be
confidential and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and do not read, use, copy or disclose any information contained to others and
delete it from the computer(s) or other equipment, on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsatzen finden Sie hier: http://
www.planundrecht.de/?site=impressum
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Netzauskunft

Telefon 0201/36 59 - 500
PLEdoc GmbH - Gladbecker Strae 404 - 45326 Essen E-Mail netzauskunft@pledoc.de

Plan und Recht

zustandig
Berenike Mix Durchwahl +

Oderberger Stralde

10435 Berlin

Ihr Zeichen Ilhre Nachricht vom Anfrage an unser Zeichen Datum
20250403-0692 03.04.2025 BIL 20250400960 03.04.2025

Bebauungsplan Nr. 30 ,,Bimbacher Feld“ Marktgemeinde Philippsthal

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf lhre 0.g. Mallinahme und teilen lhnen hierzu mit, dass von uns
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeflhrten Eigentumer bzw. Betreiber
von der geplanten MalRnahme nicht betroffen werden:

* OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

» Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

» Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nurnberg

» Mittel-Europaische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen

» Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen

* Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
» Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

MaRgeblich fiir unsere Auskunft ist der im Ubersichtsplan__markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverlaufe dienen nur zur groben Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen GrifR3en
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gultig-

Anlage(n)
Ubersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)

Datenschutzhinweis:

Geschaftsfihrer: Marc-André Wegener

PLEdoc GmbH e Gladbecker Strale 404 « 45326 Essen Zerifiatsnummer
Telefon: 0201 / 36 59-0 « Internet: www.pledoc.de
Amtsgericht Essen - Handelsregister B 9864 « USt-IdNr. DE 170738401

ertifiziert nacl
DIN EN 1SO 9001:2015
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Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von lhnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. ¢
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Loschungsfrist betragt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jahrlich durchgefiihrten
Uberpriifung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Léschung oder Einschréankung und Ubertragbarkeit der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung lhrer personenbezogenen
Daten.
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Beteiligung der Trager offentlicher Belange an der Bauleitplanung

(§ 4 Abs. 1 Baugesetzbuch)

Mit der Beteiligung wird lhnen als Trager offentlicher Belange die Gelegenheit zur
Stellungnahme im Rahmen lhrer Zustandigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben.
Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen fur ein
sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu
begriinden, die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den Inhalt
nachvollziehen kann. Die Abwagung obliegt der Gemeinde.

Marktgemeinde Philippsthal, Kreis Hersfeld-Rotenburg
Bebauungsplan

Bezeichnung des Bebauungsplanes
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30 ,Bimbacher Feld“ Marktgemeinde Philippsthal

Frist fur die Stellungnahme: 28.04.2025 (§ 4 BauGB)

Stellungnahme des Tragers o6ffentlicher Belange

Absender: Hessen Mobil Datum: 28.04.2025
Stralten- und Verkehrsmanagement Tel.:
Kurt-Holzapfel-Stralle 37 Fax:

37269 Eschwege Bearbeiterin:

Az.: 34c 2 -2025-042613 — BV11.3 Man

1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
die ohne Zustimmung, Befreiung oder ahnliches der Fachbehérde in der Abwagung
nicht tGberwunden werden kénnen.

Hinsichtlich des Bebauungsplans Nr. 30 ,Bimbacher Feld“ bestehen seitens Hessen
Mobil keine Bedenken.

Das Plangebiet befindet sich entlang der Landesstralle 2604 zwischen den Netzknoten
5125 006 bis 5125 008 von Station 0,000 bis 1,072 auRerhalb der Ortsdurchfahrt und
Ortslage von Philippsthal.

HStrG § 23

Nach dem Hessischen StraRengesetz (HStrG) § 23 Abs. (1) dirfen aufRerhalb der zur
ErschlieRung der anliegenden Grundstlicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrt 1angs
der Landesstraf3en und Kreisstral3en

1. Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom &dulleren
Rand der befestigten Fahrbahn,

2. bauliche Anlagen jeglicher Art, die Uber Zufahrten an Landesstralien oder
KreisstraRenunmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen,

nicht errichtet werden.

Dies gilt entsprechend auch fur Aufschittungen oder Abgrabungen gréfieren Umfangs
sowie flur befestigte Park- und Hofflachen, und der Errichtung von Zaunen und
Werbeanlagen. Weitergehende bundes- oder landesrechtliche Vorschriften bleiben
unberuhrt.



Da erkennbar ist, dass bei Einhaltung der Anbauverbotszone gesteigerte Kosten auf
die Allgemeinheit zukommen wirden; es zu einer nicht beabsichtigten Harte fihren
wirde, Grunde des Wohls der Allgemeinheit nicht entgegenstehen,

und eine Abweichung von dem Anbauverbot mit den 6&ffentlichen Belangen vertretbar
ist, wird die Zustimmung gemafl § 23 (HStrG), Abs. 8 zu einer Verringerung der
Anbauverbotszone far Gleisanlagen, Errichtung einer Stitzwand,
Aufschittungen/Bdschungen, entsprechend der Planzeichnung vom 23.4.2025 sowie
fur die Errichtung einer Zaunanlage auf 7,50 m vom Fahrbahnrand der L2604 erteilt.

Hinweise:

o K+S forciert eine eventuelle Verbreiterung/ Ausbau der L 2604. Wir mdchten an
dieser Stelle daraufhin hinweisen, dass eine Verbreiterung der Landesstrale
dazu fuhren, wird dass die Landesstralle naher an die geplante Zaunanlage
heranrickt. Da das Projekt gesondert zu betrachten ist sind technische Details
hierzu hinsichtlich der RPS (Richtlinien fir passiven Schutz an Stral’en durch
Fahrzeug Rlckhaltesysteme) zwingend mit Hessen Mobil abzustimmen.

Regelung zum Thema Gehweg von Thiiringen nach Hessen:

Hessen Mobil hat kein gesteigertes Interesse am Erhalt des Gehwegs, welcher derzeit
von der Landesgrenze Thuringen nach Hessen zur zukdnftigen Anschlussstelle des
Werksgelandes flihrt. Da dieser jedoch, wie an einem Ortstermin am 1.2.2024 mit der
Gemeinde und K+S besprochen, weiterhin der fuldlaufigen Erschliellung des Gelandes
dienen soll, wird der Gehweg im Zuge des Anschlussausbaus von K+S erneuert.
Technische Details hierzu sind mit Hessen Mobil abzustimmen Im Weiteren ist
zwingend im textlichen Teil des Bebauungsplans festzusetzen, dass die Baulast, die
Unterhaltung, der Winterdienst und die Verkehrssicherungspflicht des Gehweges
zukunftig bei der Gemeinde liegen.

Verkehrliche ErschlieBung:

Wie der Begrundung des Bebauungsplans Nr. 30 ,Bimbacher Feld“ unter Punkt B 4.2.1
Verkehrsinfrastruktur, dem Punkt C.1.2.2 Einbindung in die Landesstralte, C.2.5 und
der Anlage 11 ,Verkehrsuntersuchung®“ zu entnehmen, soll die ErschlieBung des neuen
Werksgelandes Uber eine neue Anbindung an die L 2604 hergestellt werden. Dazu
wurde ein Teil der parallel verlaufenden Landesstralle 2604 in das Plangebiet
aufgenommen und als o6ffentliche Stralenverkehrsflache festgesetzt. Die Festsetzung
gewahrleistet an der stidlichen Stelle die ErschlieBung zum Plangebiet. Die nérdlich
gelegene Verkehrsflache wird mit aufgenommen, da hier die Boschung abgetragen
und ein neues Erdplanum hergestellt werden soll.

Der geplante Bereich befindet sich aulerhalb der geschlossenen Ortschaft. Als
Planungsgrundlage kommt daher die Richtlinie fir die Anlage von Landstralen (RAL)
zum Tragen.

Die Planung zur Einbindung der Logistikflache in die L 2604 wurde mit Hessen Mobil in
mehreren Fachgesprachen vorabgestimmt.

In den Gesprachen wurde erwahnt, dass das Werksgeldnde beschrankt werden soll.
Um einen Rickstau auf die Landesstralle zu vermeiden, ist daher zwingend eine
entsprechende Aufstellflache/separate Rechtsabbiegespur mit einzuplanen.

Die Ausbildung des neuen Knotenpunktes ist im Anschluss an das
Bauantragsverfahren entsprechend detailliert zu planen.

e Um ein zugiges und sicheres Ein- und Ausbiegen zu ermdglichen sind
entsprechende Eckausrundungen vorzusehen und die Fahrdynamik
nachzuweisen. Hierzu sind Hessen Mobil Schleppkurvennachweise und eine
entsprechende Entwasserungsplanung vorzulegen. Die Sichtfelder nach RAL
sind in den Anschlussbereichen zur Landesstralle im Bebauungsplan



2.

darzustellen. Die Anpflanzung von Geholzen im Kreuzungsbereich ist so
durchzufihren, dass die Sichtfelder zu jederzeit freigehalten werden.

Vor Baudurchfuhrung ist eine Verwaltungsvereinbarung zwischen K+S und
Hessen Mobil abzuschlieRen, die neben der Kostentragung u. a. auch die
spatere Baulast, Erhaltung und Unterhaltung sowie die Ablése regelt.

Weitere Auflagen und Hinweise:

In der Begrindung des Bebauungsplans wird unter dem Punkt: A.2
Planungsanlass und Erfordernis erklart, dass zusatzlich zum entsprechend
beschriebenen Schwerverkehrsaufkommen, der Druck auf die Bahninfrastruktur
steigen wird, da der Transport von Massenschittgut bzw. Salzwasser auch per
Bahn transportiert werden soll. Wir weisen bereits jetzt daraufhin, dass die
Bahnlinie eingleisig sowohl die L2604 als auch die B62 an neuralgischen
Punkten quert und die SchrankenschlieBzeiten bisher auch zeitgleich
stattfinden.

Vorrausschauender Weise wurde in der beigefigten Anlage 11 bereits eine
Verkehrsuntersuchung hinsichtlich des Knotenpunktes L2604/B62 beigefligt,
welche auf die dort bereits heute schon schlechte (Kat E) hinweisen, weshalb
bereits Uberlegungen zu einem entsprechenden Umbau durch eine
Lichtsignalanlage oder einen Kreisverkehr stattfanden.

Wir empfehlen, falls nun zusatzliche Ilangere SchlielRzeiten der
Schrankenanlagen hinzukommen sollten, auch dies in der
Verkehrsuntersuchung mit zu bericksichtigt. Es ist auszuschlielten, dass es
durch die zusatzliche langere Schlielizeiten der Schrankenanlagen zu
UbermaRigen Stauungen auf der B62 / L2604 kommt.

Hinsichtlich des Knotenpunktes B62/ L2604 sollte zeithah ein gemeinsamer
Ortstermin mit der Verkehrsbehorde, der Polizei, Hessen Mobil, K+S und der
Gemeinde stattfinden.

Fir das Vorhaben ist ein ordnungsgemaRer Markierungs- und
Beschilderungsplan zu erstellen. Dieser ist der zustandigen Verkehrsbhehdrde
(Marktgemeinde  Philippsthal) zur  verkehrsbehdrdlichen  Abstimmung
vorzulegen. Niederschlagswasser und Sonstige Abwasser durfen nicht dem
Grundstlick der Landesstralle zugeflhrt werden.

Werbung aller Art (auBer der Eigenname) die auf die Landesstral’e wirken kann
wird untersagt.

Beleuchtungsmasten und Beleuchtungsanlagen dirfen nur derart aufgestellt
werden, dass der jeweilige Beleuchtungsstrahl nicht in Richtung Bundesstralle
fallt. Eine hohe Lichtbestrahlung des Gelandes ist auszuschlie3en, damit keine
Blendwirkung gegenuber der Landesstralle stattfindet.

Fachliche Stellungnahme (abwagungsfahige Sachverhalte)

a)

Beabsichtigte eigene Planungen und MalRnahmen, die den o.g. Plan bertihren
konnen, mit Angabe des Sachstands

keine AuRerung



b) Sonstige fachliche Informationen aus der eigenen Zustandigkeit zu dem o.g.
Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begriindung und gegebenen-

keine AuRerung

Rechtsgrundlage: HStrG, STVO

Uber die Inkraftsetzung des Bauleitplanes bitte ich mich zu informieren.
Personenbezogene Daten des Schreibens dirfen nicht verdffentlicht werden.

Im Auftrag




Regierungsprasidium Darmstadt

Regierungsprasidium Darmstadt, 64278 Darmstadt Kampfmittelrdumdienst des Landes Hessen
Unser Zeichen: | 18 KMRD- 6b 06/05-
Elektronische Post P 478-2025
lhr Zeichen: Herr Malte Arndt
Plan und Recht GmbH lhre Nachricht vom: 26.03.2025
Bauleitplanung/Entwicklungsplanung/ Ihr Ansprechpartner: ————
Regionalplanun Zimmernummer: [ ]

9 P 9 Telefon/ Fax: 06151 I
Oderbergere Stral3e 40 E-Mail: I © 2 hessen.de
10435 Berlin Kampfmittelrdumdienst: kmrd@rpda.hessen.de

Datum: 17.04.2025

Philippsthal (Werra),

"Bimbacher Feld"

Bauleitplanung; Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 30
Kampfmittelbelastung und -rdumung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Auswertung der beim Kampfmittelraumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben,
dass sich das in lhrem Lageplan ndher bezeichnete Geldnde am Rande eines Bombenabwurf-
gebietes befindet.

Es gibt jedoch keinen begriindeten Verdacht, dass auf der Flache mit dem Auffinden von
Bombenblindgangern zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse Gber eine mogliche Mu-
nitionsbelastung dieser Flache nicht vorliegen, ist eine systematische Flachenabsuche nicht
erforderlich.

Soweit entgegen den vorliegenden Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampf-
mittelverdachtiger Gegenstand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelrdum-
dienst unverziglich zu verstandigen.

Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- bzw. Planfeststel-
lungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flachenanderungen ergeben.

Mit freundlichen GriBBen
Im Auftrag

gez. I

Regierungsprasidium Darmstadt Servicezeiten: Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2, Kollegiengebaude Mo. - Do. 8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2

64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt

Internet: Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Offentliche Verkehrsmittel:

www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz



http://www.rp-darmstadt.hessen.de/
Elisabeth Giesecke
Durchstreichen


HESSEN

Polizeiprasidium Osthessen
Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg
Regionaler Verkehrsdienst Hersfeld-Rotenburg

Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Keine Industriestrafe 3, 36251 Bad Hersfeld Aktenzeichen: 66 k 32 17
(ERS/0367314/2025)
(Bitte bei Antwort angeben)
Plan und Recht GmbH
Bearbeiter: _

. aye Durchwahl:  (06621) 932-
per Email an beteiligung@planundrecht.de Fax-Nummer: (0611) ‘

lhr Zeichen:
lhre Nachricht vom: 26.03.2025

Datum: 03.04.2025

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ,Bimbacher Feld” der Marktgemeinde Philippsthal
hier: Férmliche Beteiligung der Behdrden und sonstigen Triger 6ffentlicher Belange gemiR

§ 4 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden
gemal § 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

grundsatzlich bestehen keine Einwdnde gegen die vorgelegte Planung.

Nach Einsichtnahme in die Planungsunterlagen weise ich allerdings auf die Stellungnahme
von POK Engel vom 13.12.2023 hin. Diesbezuglich ist keine Riickmeldung bekannt, wieso die
ErschlieBung Uber die StraRe ,Im Wolfsgraben” negativ beschieden wurde.

Zudem ist nicht genau ersichtlich, wie der Anschluss des Gewerbegebietes an die L 2604
dimensioniert ist.

Der Knoten B 62 / Bimbacher Weg ist nicht Teil der Anhérung im Sinne der Erweiterung der
Gewerbefldchen K+S, weshalb hierzu keine Stellungnahme ergeht. Diese MaRnahme miisste
in einem gesonderten Verfahren behandelt werden.

Mit freundlichen GruRen

Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, Kleine Industriestrale 3, 36251 Bad Hersfeld



AZV e Kleine Industriestr. 6 ¢ 36251 Bad Hersfeld

Plan und Recht Auskunft erteilt

Herrn Malte Arndt Fon 06621/ 2|}
Oderberger Stral’e 40 Fax1/Fax2 06621/ 92 37|}

10435 Berlin Mail1 @azv-hef-rof.de
Mail2 @azv-hef-rof.de

Ihr Schreiben  —-—---
Unser Zeichen azv-ke
Datum 04.04.2025

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 30 ,,Bimbacher Feld*“ der Marktgemeinde Philippsthal

Formliche Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4
Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie Abstimmung mit den Nachbargemeinden ge-
maR § 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 26.03.2025 haben Sie uns angeschrieben und den AZV als Trager offentlicher
Belange aufgefordert, zur Anderung des o. g. Bebauungsplanes Stellung zu nehmen. Dem kom-
men wir hiermit nach. Ausweislich der uns per Download zur Verfugung gestellten Unterlagen fuh-
ren wir folgendes aus:

1.

Telefon
Telefax
e-mail
Homepage

Der AZV ist u. A. im Bereich der Marktgemeinde Philippsthal fir die Sammlung und den
Transport von Restabfall, Griinabfall, Altpapier, Sperrabfall und Elektroaltgerate verantwort-
lich. Zur Erfullung dieser Aufgaben hat der AZV nach EU-weiten Ausschreibungen private
Drittfirmen beauftragt. Zudem ist der AZV an der Organisation der Abfuhr von Verpa-
ckungsabfallen und Altglas beteiligt, die durch ein von DSD beauftragtes Abfuhrunterneh-
men erfolgt.

Bei der Abfuhr der einzelnen Fraktionen kommen derzeit folgende Behaltersysteme zum
Einsatz:

Restabfall, Griinabfall, Altpapier:
- Papiermdllsacke 50-I
- MSTS bzw. MGB-Abfallbehalter der Groflken 120-1, 240-1, 1.100-I (fahrbar auf 4 Rollen)

Sperrabfall und Elektroaltgerate:
- Stralensammlung mindestens 12-mal pro Jahr

(066 21)92 37-0 Allgemeine Sprechzeiten Bankverbindung
(066 21) 92 37-37 Montag u. Dienstag 8.00 — 16.00 Uhr Sparkasse Hersfeld-Rotenburg
info@azv-hef-rof.de Mittwoch 8.00 — 13.00 Uhr BLZ 532 500 00
www.azv-hef-rof.de Donnerstag 8.00 — 17.30 Uhr Konto-Nr. 99 39

Freitag 8.00 — 13.00 Uhr



Altglas:

- lose Ware 12-mal pro Jahr

Verpackungsabfalle:

- seit 01.01.2023 Sammlung Uber MGB 240-1 und ggf. 1.100-I Container (fahrbar auf 4 Rol-
len).

Bei Planungen ist aus unserer Sicht grundsatzlich darauf zu achten, dass die Infrastruktur
fur die Ver- und Entsorgung der Grundstlcke ausreichende Stellflachen fur Abfallgefalle
vorsieht.

Gem. § 18 (6) der Abfallsatzung sind die Abfalle bzw. die Behalter an den duliersten Stra-
Ren- bzw. Gehsteigrand der mit den Sammelfahrzeugen nachstbefahrbaren o6ffentlichen
Stralde so aufzustellen, dass das Millsammelfahrzeug den Bereitstellungsplatz gefahrlos
erreichen kann, und die Behaltnisse vom Abfuhrpersonal ohne Schwierigkeiten und Zeitver-
lust entleert bzw. abgefahren werden kdnnen. Sie sind so aufzustellen, dass sie nicht unno-
tig angehoben werden muissen. Der Fahrzeug- und Fuligangerverkehr darf durch die Auf-
stellung der Abfallbehaltnisse nicht oder nicht mehr als notwendig und vertretbar beein-
trachtigt oder gefahrdet werden. Weiter flhrt der besagte Paragraf aus, dass Anschluss-
pflichtige, deren Grundstiicke nicht an 6éffentlichen Strallen und Wegen anliegen oder deren
Grundstlicke wegen ihrer Lage oder der Verkehrsverhaltnisse mit den jeweils eingesetzten
Sammelfahrzeugen nicht oder nur unter erschwerten Umstanden entsorgt werden kdnnen,
die Abfalle zu den Abfuhrzeiten an der Mindung der jeweiligen Grundstlckszufahrt oder,
falls diese nur Uber einen Privatweg zu erreichen ist, an der Einmindung zur nachstgele-
genen mit Sammelfahrzeugen befahrbaren o6ffentlichen Strale zur Abfuhr bereitstellen
mussen.

Die Stralten bzw. zugehérigen Gehsteige waren aus unserer Sicht daher so zu planen,
dass die vg. Bedingungen eingehalten werden kdnnen.

3. Die vom AZV beauftragten Abfuhrunternehmen setzen derzeit die nachfolgend genannten
Fahrzeuge zur Sammlung der Abfélle ein:

Bezeichnung Leistung | Fassungs- | Gesamtgewicht | Zuladung Lange Achszahl
vermdégen

Seitenlader MAN | 320 PS 24 m? 26 to 9,5to 9m 3

TGA 26.320 6x2-2BL

Hecklader MAN | 320PS | 24 m?® 26 to 10,0 to 10,4 m 3

26.320 6x2

Hecklader MAN TGA | 320 PS | 24 m® 26 to 10,0 to 10,0 m 3

28.310 6x2

Die v. g. oder vergleichbare Fahrzeuge mussen die StralRen befahren kdnnen. Insbesonde-
re ist bei Stichstralen darauf zu achten, dass ausreichend dimensionierte Wendemdglich-
keiten bestehen, da die Fahrzeuge teilweise nur mit dem Fahrer besetzt sind, der ohne
Einweisungshilfe keine langere Strecke rickwartsfahren kann/darf.

4. In Erganzung zum vorgenannten verweise ich bzgl. der Gestaltung von Straf’en auf die
entsprechenden Regelungen der sicherheitstechnischen Abforderungen an Strafen und
Fahrwege fur die Sammlung von Abfallen.

Fir Rickfragen stehen wir lhnen gern zur Verfligung.

Mit freundlichen Griiten

-
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Betreff Stellungnahme: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der
Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2
Abs. 2 BauGB

Von GP Bw BAIUDBw Infra | 3 TOeB <BAIUDBwInfral3TOeB@bundeswehr.org>

Avsender | @ ~des wehr.org>

An beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Datum 2025-03-26 11:47

1 von 4 31.03.2025, 09:50
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Klassifizierung: OFFENTLICH / PUBLIC/PersDat Schutzbereich 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Stellungnahme vom 19.01.2024 bleibt weiterhin bestehen. FNP und BBP
IV-108-24-BBP+FNP

Antwortmail und Anfragen bitte ausschlief3lich nur an:

BaiudBwToeb@bundeswehr.org und nicht an meine Email Adresse.

Im Auftrag

Birosachbearbeiter Infra | 3 TOB

Team IV (HE,RIP,SL)

BAIUDBw Abt Infra

Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen (IUD)
Telefon: +49 228 5504 T

Bw-Netz: 90 3402

E-Mail: BaiudBwToeb@bundeswehr.org
Adresse: Fontainengraben 150 | 53123 Bonn | DE
Internet: https://www.bundeswehr.de

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Cc:_@philippsthal.de

Betreff: [Externe E-Mail] Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde
Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum 0.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behorde oder sonstiger Trager
offentlicher Belange nach § 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs.
2 BauGB beteiligt. Bitte beachten Sie das angefligte Schreiben.

Mit freundlichen GriBen

Malte Arndt
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Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung

Oderberger Stral3e 40

10435 Berlin

Tel. 030/ 440 24 555
Fax 030 / 440 24 554

info@planundrecht.de

Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch
Malte Arndt, M. Sc.

HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg

Umsatzsteuer-ID DE185077118

https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2528& mb...

Diese E-Mail ist nur flir den benannten Empfénger bestimmt und kann vertrauliche
und/oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der
bestimmungsgeméBe Empfanger sind, unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte
lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der enthaltenen Informationen
und l6schen die E-Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Gerédten, auf dem

oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may
be confidential and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify
the sender and do not read, use, copy or disclose any information contained to
others and delete it from the computer(s) or other equipment, on which you

received it.

31.03.2025, 09:50
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Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsatzen finden Sie hier: http://
www.planundrecht.de/?site=impressum
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Bundesamt flir Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr

Plan & Recht GmbH
Oderberger Str. 40
10345 Berlin

Nur per E-Mail:  beteiligung@planundrecht.de

Aktenzeichen Ansprechperson Telefon E-Mail Datum,
45-60-00 / [ ] 0228 55041} baiudbwtoeb@bundeswehr.org 26.03.2025

1v-0535-25-86P | I
Betreff: Anforderung einer Stellungnahme als Trager 6ffentlicher Belange gemal § 4 Abs. 2 BauGB

hier: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra)
Bezug:  |hr Schreiben vom 26.03.2025 - lhr Zeichen: Mail vom 26.03.20205

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage werden Verteidigungs-
belange nicht beeintrachtigt. Es bestehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens
der Bundeswehr als Trager 6ffentlicher Belange keine Einwande.

Mit freundlichen Grifien
Im Auftrag

%

BUNDESAMT FUR
INFRASTRUKTUR,
UMWELTSCHUTZ UND
DIENSTLEISTUNGEN DER
BUNDESWEHR

REFERAT INFRA | 3

. . Fontainengraben 200
Allgemeine Information: 53123 Bonn

Im Zuge der Digitalisierung bitte ich Sie, Ihre Unterlagen in digitaler Form (E-Mail /Internetlink) Postfach 29 63
bereitzustellen. Diese Vorgehensweise fiihrt zu einer effizienten Arbeitsweise und schont die 53019 Bonn

Umwelt. Sollte dies nicht mdglich sein, bitte ich um Ubersendung als Datentrager (CD, DVD, Tel. + 49 (0) 228 5504-0
USB-Stick). Postalisch Ubermittelte Antragsunterlagen werden nur auf ausdriicklichen Wunsch  Fax + 49 (0) 228 550489-5763
zurlickgesandt. WWW.BUNDESWEHR.DE

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
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Betreff
Von
An
Datum

WG: T6B Bebauungsplan "Bimbacher Feld"
<info@planundrecht.de>

'Plan und Recht GmbH' <beteiligung@planundrecht.de>
2025-03-28 15:13

https://webmail . kontent.com/?_task=mail& safe=0& uid=2537& mb...

31.03.2025, 10:46



KONTENT Webmail 3.0 :: WG: T6B Bebauungsplan "Bimbacher Feld" https://webmail . kontent.com/?_task=mail& safe=0& uid=2537& mb...

Von:_@lbih.hessen.de -@Ibih.hessen.de>

Gesendet: Freitag, 28. Marz 2025 13:42
An: info@planundrecht.de
Betreff: ToB Bebauungsplan ,,Bimbacher Feld”

Bebauungsplan ,,Bimbacher Feld”
Beteiligung der Behdrden und Trager offentlicher Belange nach §4 (2) BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren

auf Ihre Anfrage vom 26.03.2025 an den Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen zu o.g.
Bauleitplanung teile ich Ihnen mit, dass keine Belange hinsichtlich offentlicher Bauten des Landes
Hessen berihrt sind.

Gegen das Vorhaben bestehen seitens des Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen keine Bedenken.
Hochbauvorhaben des Landes sind mir in diesem Bereich derzeit nicht bekannt.

Mit freundlichen GriiRen
Im Auftrag

Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH)
Niederlassung Ost

Eigilstralle 2, 36043 Fulda

Telefon: +49 (661) 6005 |}

E-Mail: ||l @bih.hessen.de

Internet: Ibih.hessen.de

Social Media:

Informieren Sie sich Uber den LBIH als Arbeitgeber und werden Sie Teil unseres Teams. Alle
Infos gibt’s auf: Ibih-karriere.de.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise:
Ibih.hessen.de/datenschutz

2 von 2 31.03.2025, 10:46


https://www.instagram.com/lbih.karriere/
https://www.instagram.com/lbih.karriere/
https://www.instagram.com/lbih.karriere/
https://de.linkedin.com/company/lbih
https://de.linkedin.com/company/lbih
https://de.linkedin.com/company/lbih
https://www.lbih-karriere.de/
https://www.lbih-karriere.de/
https://www.lbih-karriere.de/
https://lbih.hessen.de/datenschutz
https://lbih.hessen.de/datenschutz
https://lbih.hessen.de/datenschutz

Koordinierungsbiuro fur Raumordnung und Stadtentwicklung der Industrie-
und Handelskammer Kassel-Marburg und der Handwerkskammer Kassel

Koordinierungsbiro | Postfach 101949 | 34111 Kassel

Plan und Recht GmbH
Oderbergstr. 40
10435 Berlin

Geschaftsstelle:

Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg
Kurfiirstenstraflte 9

34117 Kassel

Telefon 0561-7891

Telefax 0561-7891

E-Mail

I s de

Verantwortlich fir die
Geschaftsfihrung:

Bernd Blumenstein,
Handwerkskammer Kassel
Marko Ackermann,

Industrie- und Handelskammer
Kassel-Marburg

28.04.2025

Bauleitplanung der Marktgemeinde Philippsthal (Werra), Standort Hattdorf; Aufstellung

des Bebauungsplans Nr. 30 "Bimbacher Feld"

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben die oben genannten Plane geprift und festgestellt, dass nach unserem Kenntnisstand

Interessen der gewerblichen Wirtschaft nicht nachteilig beruhrt werden.

Daher haben wir keine Anregungen oder Bedenken vorzutragen.

Mit freundlichen GrifRRen

Koordinierungsbiiro fiir Raumordnung
und Stadtentwicklung



Von: ]

An: beteiligung@planundrecht.de; arndt@planundrecht.de

Betreff: Re: Fwd: Fwd: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) -
Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Datum: Mittwoch, 26. Marz 2025 16:47:11

Sehr geehrter Herr Arndt,

wir danken Thnen fiir die Beteiligung am o.g. Bauleitverfahren und die Aufforderung zur
Stellungnahme. Seitens der Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege bestehen keine
grundsétzlichen Bedenken fiir Ihr Vorhaben. Wir bitten jedoch nachfolgenden Hinweis in
die Genehmigung aufzunehmen:

Seitens des Landesamtes fiir Denkmalpflege Hessen sind Kleindenkmale, historische
Grenzsteine und andere Flurdenkmaéler im Wald und im Auf3enbereich noch nicht
vollstidndig erfasst. Sie konnen jedoch Kulturdenkmaéler im Sinne des § 2 Abs. 1
Hessisches Denkmalschutzgesetz darstellen. Sollten derartige Objek aufgefunden werden,
so sind diese vor Beschddigungen zu schiitzen und in situ zu belassen. Zudem ist eine
Meldung an unser Haus obligatorisch um die weitere Vorgehensweise abzustimmen.

Hinweis: Fir die Belange der Bodendenkmalpflege ist die Abteilung
hessenARCHAOLOGIE in unserem Haus zustindig, der eine eigene Stellungnahme
vorbehalten bleibt.

Mit freundlichen Griiflen
Im Auftrag

Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen
Ketzerbach 10
D-35037 Marburg

Tel. +49 / (0) 64 21 / 68

Fax +49 /(0) 64 21/ 68

Email: -@lfd-hessen.de
Internet: https://denkmal.hessen.de

Poststelle

Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen
AuBenstelle Marburg
Présidialabteilung

Bau- und Kunstdenkmalpflege
Ketzerbach 10

DE -35037 Marburg

Tel. +49 6421 68515-0
Fax. +49 6421 68515-55


mailto:arndt@planundrecht.de
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poststelle.baudenkmalpflege.mr@lfd-hessen.de
http://1fd.hessen.de

———————— Weitergeleitete Nachricht --------

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra)
- Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Datum: Wed, 26 Mar 2025 10:36:22 +0100

Von: beteiligung@planundrecht.de
An: arndt@planundrecht.de
Kopie (CC): ||l @nhilippsthal.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behorde oder sonstiger Trager 6ffentlicher
Belange nach § 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB
beteiligt. Bitte beachten Sie das angefiigte Schreiben.

Mit freundlichen Griilen

Malte Arndt

*Plan und Recht GmbH*
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung

Oderberger Straf3e 40

10435 Berlin

Tel. 030/440 24 555

Fax 030/440 24 554

info@planundrecht.de <mailto:info@planundrecht.de>

Geschiftsfuhrer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
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Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

Malte Arndt, M. Sc.

HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg

Umesatzsteuer-ID DE185077118

/Diese E-Mail ist nur fiir den benannten Empfénger bestimmt und kann vertrauliche
und/oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemafle
Empfinger sind, unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte lesen, kopieren, nutzen oder
offenbaren Sie keine der enthaltenen Informationen und 16schen die E-Mail auf dem/den
Computer(n) oder anderen Geriten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben.

//This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may be
confidential and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and do not read, use, copy or disclose any information contained to others and
delete it from the computer(s) or other equipment, on which you received it./

/!

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsétzen finden Sie hier:

http://www.planundrecht.de/?site=impressum <https://smex-
ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?

url=http%3a%2{%2fwww.planundrecht.de%2{%3fsite%3dimpressum&umid=cfle8dSc-
0852a-4074-9¢32-09acc89b0378& auth=ba431b2bcef8b011d1d3da295ba7b0c20947basd-

clle8ccc7el2c0682dc5e0ee568133a5888f8as5>
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KONTENT Webmail 3.0 :: AW: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Fel... https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2536& mb...

Betreff ~AW: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal
(Werra) - Beteiligung nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Von <Landesplanung@hlnug.hessen.de>
An <beteiligung@planundrecht.de>
Datum  2025-03-28 11:26

1 von 4 31.03.2025, 10:51
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben mich um fachliche Stellungnahme in obiger Angelegenheit gebeten. Dazu teile ich Thnen mit,
dass diese Aufgabe fiir umweltrelevante Fragestellungen von den Regierungsprasidien wahrgenommen
wird und ich bedarfsweise von diesen eingebunden werde. Diese Vorgehensweise ist mit diesen
Dienststellen abgestimmt. Sollten Sie die erhaltenen Unterlagen nicht ohnehin bereits beim zustandigen
Regierungsprasidium eingereicht haben, bitte ich Sie dies zu veranlassen.

Mit freundlichen GrifRen

Hessisches Landesamt fiir Naturschutz, Umwelt und Geologie
Dezernat G2

-koordinierte Landesplanung-

RheingaustralRe 186

D-65203 Wiesbaden

Fax: +49(0)611 6939.

E-Mail: @hlnug.hessen.de

Internet: www.hlnug.de

Das HLNUG auf Twitter: https://twitter.com/hlnug hessen
Datenschutz: https://www.hlnug.de/datenschutz

Tel.: +49(0)611 6939

Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Cc:_@philippsthal.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung
nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behdrde oder sonstiger Trager 6ffentlicher
Belange nach § 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB beteiligt.
Bitte beachten Sie das angefligte Schreiben.

https://webmail . kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2536& mb...
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Mit freundlichen GriBen

Malte Arndt

Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung

Oderberger StraBe 40

10435 Berlin

Tel. 030/ 440 24 555
Fax 030 / 440 24 554

info@planundrecht.de

Geschéaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch
Malte Arndt, M. Sc.

HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118

https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2536& mb...

Diese E-Mail ist nur fiir den benannten Empfanger bestimmt und kann vertrauliche und/
oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgeméBe
Empfanger sind, unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte lesen, kopieren, nutzen oder
offenbaren Sie keine der enthaltenen Informationen und l6schen die E-Mail auf dem/den
Computer(n) oder anderen Gerédten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may be
confidential and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and do not read, use, copy or disclose any information contained to others and
delete it from the computer(s) or other equipment, on which you received it.

31.03.2025, 10:51
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KONTENT Webmail 3.0 :: AW: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Fel... https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2536& mb...

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsatzen finden Sie hier: http://www.planundrecht.de/?
site=impressum
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Von: _ @forst.hessen.de

An: arndt@planundrecht.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Gemeinde Philippsthal (Werra)
Datum: Donnerstag, 15. Mai 2025 12:11:07

HessenForst

Forstamt Bad Hersfeld
Az:F11
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Norden, Westen sowie Stid-Westen der Vorhabensflache befinden sich Waldflachen im Sinne
des Hessischen Waldgesetzes (HWaldG). Sollte es zu einer Rodung um Umwandlung dieser
Flachen im Zuge des Vorhabens kommen, stellt dies eine Nutzungsanderung gemald §12 Abs. 2
HWaldG dar. Dies Bedarf einer Genehmigung die beim Landkreis Bad Hersfeld zu erwirken ist.
Die untere Forstbehorde wird gesondert im Rahmen einer ggf. einzuholenden Genehmigung
Stellung nehmen.

Mit freundlichen GriiRen

Im Auftrag

HessenForst, Forstamt Bad Hersfeld
Bereichsleitung Dienstleistung und Hoheit

Telefon: 06621 —
Mobil: 01511
Fax:

Im Stift 8

D-36251 Bad Hersfeld
www.hessen-forst.de

Landesbetrieb nach § 26 der LHO; USt-Id-Nr.: DE220549401; Gerichtsstand Kassel


http://www.hessen-forst.de/
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Betreff WG: [Ticket#2025032657000589] WG: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher
Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach [...]

Von <info@planundrecht.de>
An 'Plan und Recht GmbH' <beteiligung@planundrecht.de>
Datum  2025-03-27 09:19
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Von: Netcom Kassel Trassenauskunft <trassenauskunft@netcom-kassel.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 16:32

An: info@planundrecht.de

Cc: Breitband Nordhessen GmbH Breitband Nordhessen GmbH <info@breitband-nordhessen.de>
Betreff: Re: [Ticket#2025032657000589] WG: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der
Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung nach [...]

Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank flr lhre Anfrage.

Die Netcom Kassel und die Breitband Nordhessen haben im angefragten Bereich keine Glasfaserinfrastruktur liegen
und planen auch keine Verlegung.

Netcom Kassel - Trassenauskunft

Tel: 0561 920 [

Mail: trassenauskunft@netcom-kassel.de

Netcom Kassel Gesellschaft fir Telekommunikation mbH

Konigstor 3-13, 34117 Kassel - Hausanschrift: Standeplatz 12-14, 34117 Kassel
Geschaftsfiihrung Dr. Ralph Jager, Eckart Liebelt

Handelsregister, Amtsgericht Kassel - HRB 6713 - USt-IdNr.: DE 190383383
Hinweise zum Datenschutz: netcom-kassel.de/datenschutz

26.03.2025 10:40 - info@breitband-nordhessen.de schrieb:

Bitte klicken Sie nicht auf Links oder Anhange von Absendern, die Sie nicht kennen!

https://webmail.kontent.com/?_task=mail& safe=0& uid=2532& mb...

31.03.2025, 10:30
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Von: beteiligung@planundrecht.de <beteiligung@planundrecht.de>

Gesendet: Mittwoch, 26. Marz 2025 10:36

An: arndt@planundrecht.de

Cc:_@;Mgpsthal.de

Betreff: Bebauungsplan Nr. 30 "Bimbacher Feld" der Marktgemeinde Philippsthal (Werra) - Beteiligung

nach §§ 4 Abs. 2 und 2 Abs. 2 BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

zum o0.g. Bauleitplanverfahren werden Sie als Behérde oder sonstiger Trager offentlicher
Belange nach § 4 Abs.2 BauGB bzw. als Nachbargemeinde nach § 2 Abs. 2 BauGB
beteiligt. Bitte beachten Sie das angefligte Schreiben.

Mit freundlichen GriBen

Malte Arndt

Plan und Recht GmbH
Bauleitplanung
Entwicklungsplanung
Regionalplanung

Oderberger StraBBe 40

10435 Berlin

Tel. 030/ 440 24 555
Fax 030 / 440 24 554

info@planundrecht.de

Geschaftsfuhrer

Dipl.-Ing. Elisabeth Giesecke
Prof. Dr.-Ing. Bernhard Weyrauch

Malte Arndt, M. Sc.

31.03.2025, 10:30
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HRB 62449B Amtsgericht Charlottenburg
Umsatzsteuer-ID DE185077118

Diese E-Mail ist nur fiir den benannten Empfénger bestimmt und kann vertrauliche und/
oder privilegierte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemé&Be
Empfanger sind, unterrichten Sie bitte den Absender. Bitte lesen, kopieren, nutzen oder
offenbaren Sie keine der enthaltenen Informationen und I6schen die E-Mail auf dem/den
Computer(n) oder anderen Geréten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben.

This e-mail is intended only to the person or entity to which it is addressed and may be
confidential and/or privileged. If you are not the intended recipient, please notify the
sender and do not read, use, copy or disclose any information contained to others and
delete it from the computer(s) or other equipment, on which you received it.

Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsatzen finden Sie hier: http://
www.planundrecht.de/?site=impressum

https://webmail kontent.com/? task=mail& safe=0& uid=2532& mb...

31.03.2025, 10:30
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\ NETZ

OsthessenNetz GmbH | Gerbergasse 9 | 36037 Fulda
Ihr Zeichen:
lhre Nachricht vom: 26. Marz 2025
Unser Zeichen:

Plan und Recht GmbH

Oderberger Strale 40 Name:

10435 Berlin Telefon: 0661 299
Telefax:
E-Mail I

osthessennetz.de

Datum: 28. Marz 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

da die Marktgemeinde Philippsthal weder Uber das Stromversorgungsnetz der OsthessenNetz
GmbH mit elektrischer Energie noch uber das von der OsthessenNetz GmbH betriebene Erd-
gasversorgungsnetz der RhdnEnergie Osthessen GmbH mit Erdgas versorgt wird, nehmen
wir zu dem oben genannten Vorgang keine Stellung und bitten Sie, uns an dem weiteren Bau-
leitplanverfahren nicht mehr zu beteiligen.

Mit freundlichen Grifien

OsthessenNetz GmbH

OsthessenNetz GmbH Telefon 0661 299-0 Sparkasse Fulda Geschaftsflhrer:

Postfach 19 17, 36009 Fulda Telefax 0661 299-1499 Konto-Nr. 93 BLZ 530 501 80 Andreas Bug ‘ j & !W
Gerbergasse 9, 36037 Fulda www.osthessennetz.de IBAN DE98 5305 0180 0000 0000 93 Matthias Hahner ;
Sitz der Gesellschaft: Fulda info@osthessennetz.de BIC HELADEF1FDS 9\% VDEI§M

Amtsgericht Fulda, HRB 2406 USt-IdNr. DE242911999
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— GDMcom

GDMcom GmbH | Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Plan und Recht Ansprechpartner ||| NEGzG
Berenike Mix Telefon 0341 3504 i}
Oderberger StraBe 40 E-Mail leitungsauskunft@gdmcom.de

10435 Berlin _
Unser Zeichen PE-Nr.: 03764/25

Reg.-Nr.: 03764/25

PE-Nr. bei weiterem
Schriftverkehr bitte unbedingt
angeben!

Datum 04.04.2025

Bebauungsplan Nr. 30 ,Bimbacher Feld" Marktgemeinde Philippsthal

Ihre Anfrage/n
vom:
BIL 03.04.2025 FERNGAS  20250403-0692

an: Ihr Zeichen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich fiir
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH gzirgszl;rg/ or nicht betroffen Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen- Sc"hwaig b. nicht betroffen Auskunft Allgemein
Sachsen) 1 Nurnberg

ONTRAS Gastransport GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein
VNG Gasspeicher GmbH 2 Leipzig nicht betroffen Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (,,FG") ist Eigentiimer und Betreiber der Anlagen der friiheren Ferngas Thiringen-Sachsen GmbH
(,FGT"), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thiiringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thiiringen-
Sachsen mbH (ETG).

2 Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggdf. als Eigentiimerin von Energieanlagen bekannte VNG — Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum
an den dem Geschaftsbereich ,Netz" zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS — VNG Gastransport GmbH (nunmehr
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschéftsbereich ,Speicher" zuzuordnenden
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH (ibertragen hat. Die VNG — Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentiimerin
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur fiir den dargestellten Bereich und nur fiir die Anlagen der vorgenannten
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere
Auskiinfte einzuholen sind!

GDMcom GmbH Geschaftsfiihrung Bankverbindung Seite 1von 2
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig Dirk Pohle IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

Tel. +49 341 3504-0 Amtsgericht Leipzig BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG

Fax +49 341 3504-100 HRB 15861 Zertifiziert DIN EN 1SO 9001 | 1SO/IEC 27001

E-Mail info@gdmcom.de USt.-ID-Nr. DE813071383 I1SO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie
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Bitte priifen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthalt.
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Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 50.831841, 9.986267

Mit freundlichen GriiBen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gliltig.-

— GDMcom

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE

https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang

GDMcom GmbH
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Tel. +49 341 3504-0
Fax +49 341 3504-100

E-Mail info@gdmcom.de

Geschéftsfiihrung
Dirk Pohle

Amtsgericht Leipzig
HRB 15861

USt.-ID-Nr. DE813071383

Bankverbindung

IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG
Zertifiziert DIN EN ISO 9001 | ISO/IEC 27001

ISO 45001 | SCC” | DIN 14675 | berufundfamilie

Seite 2 von 2
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— GDMcom

Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff:  Bebauungsplan Nr. 30 ,Bimbacher Feld" Marktgemeinde Philippsthal

PE-Nr.: 03764/25
Reg.-Nr.: 03764/25
ONTRAS Gastransport GmbH

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thiiringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwande gegen das Vorhaben.

Auflage:

Sollte der Geltungsbereich bzw. die Planung erweitert oder verlagert werden oder der Arbeitsraum die
dargestellten Planungsgrenzen (berschreiten, so ist es notwendig, eine erneute Anfrage durchzufiihren.

Sofern im Zuge des 0.g. Vorhabens BaumaBnahmen vorgesehen sind, hat durch den Bauausfiihrenden rechtzeitig
- also mindestens 6 Wochen vor Baubeginn - eine erneute Anfrage zu erfolgen.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden kénnen, fiir die GDMcom fiir die
Auskunft nicht zustandig ist.

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift giiltig. —

GDMcom GmbH Geschiftsfiihrung Bankverbindung Seitelvon1l
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig Dirk Pohle IBAN DE98 1203 0000 0001 3655 84

Tel. +49 341 3504-0 Amtsgericht Leipzig BIC BYLADEM1001 | Deutsche Kreditbank AG

Fax +49 341 3504-100 HRB 15861 Zertifiziert DIN EN 1SO 9001 | ISO/IEC 27001

E-Mail info@gdmcom.de USt.-ID-Nr. DE813071383 1SO 45001 | SCCP | DIN 14675 | berufundfamilie



	6_Regierungspräsidium Kassel_Bergaufsicht
	6_Regierungspräsidium Kassel_Forst_Jagd
	6_Regierungspräsidium Kassel_Immissionsschutz
	6_Regierungspräsidium Kassel_Kommunales Abwasser
	6_Regierungspräsidium Kassel_Naturschutz bei Planungen und Zulassungen, Naturschutzdaten
	6_Regierungspräsidium Kassel_Regionalplanung
	6_Regierungspräsidium Kassel_Umweltschutz
	7_Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg
	7_Kreisausschuss des Landkreises Hersfeld-Rotenburg_SG Naturschutz
	8_EAM Netz GmbH
	15_PLEdoc GmbH
	Übersichten
	20250400960_Uebersicht


	18_Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement
	21_Regierungspräsidium Darmstadt – Kampfmittelräumdienst
	22_Polizeipräsidium Osthessen
	24_Abfallwirtschafts-Zweckverband Hersfeld-Rotenburg (AZV)
	26_Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
	26_Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr-1
	27_Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Ost
	28_Koordinierungsbüro für Raumordnung und Stadtentwicklung bei der IHK Kassel
	36_Landesamt für Denkmalpflege
	37_Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie
	46_HessenForst
	51_Netcom Kassel - Trassenauskunft
	52_OsthessenNetz GmbH
	53_GDMcom



